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Jn der Expedition des Couriers.

Der Conrier. Juſerate fär den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der Buch
handlung von H. Kirchaer, Univer
ſitätsſtraße, Paulinum. Jn Mag
deburg in der Creutzſchen B

handlung Breiteweg Nr. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

M 88. Halle, Mittwoch den 17. April
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Erfurt, d. 14. April. Der Entwurf eines Geſetzes

über das Verfahren vor dem Reichsgericht in ſtriiti-
gen Rechtsſachen iſt heute ausgegeben worden. Derſelbe um-
faßt mit den dazu gehörigen Motiven 112 Quartſeiten. Jm
erſten Titel iſt das Verfahren in ſtreitigen Rechtsſachen, im
zweiten Titel das bei Beſchwerden wegen verweigerter oder ge
hemmter Rechtspflege, im dritten Titel das Verfahren bei An
klagen gegen Miniſter und im vierten Titel die Vollziehung der
Erkenntniſſe des Reichsgerichts behandelt. Bemerkenswerth er-
ſcheint die Beſtimmung des F. 218, nach welcher Erkenntniſſe
in Streitigkeiten zwiſchen dem Staatenhauſe und dem Volks-
hauſe unter ſich und zwiſchen jedem von ihnen und der Reichs
regierung über die Auslegung der Reichsverfaſſung auch vom
Reichsgerichte bekanntgemacht und alsdann die Kraft authenti-
ſcher Jnterpretationen der Reichsverfaſſung erhalten. Der vor
liegende Geſetzentwurf füllt eine Lücke in dem juriſtiſchen Ap-
parate des Reichs aus und es laßt ſich erwarten, daß dieſem
nunmehr auch ein Strafkodex folgen werde.

Berlin, d. 15. April. Der Miniſter Praſident, Herr
Graf v. Brandenburg, und der Miniſter des Jnnern, Herr v.
Manteuffel, waren geſtern früh aus Erfurt hier angekommen.
Nachmittags fand in Charlottenburg bei Sr. Majeſtät dem Kö
nig eine Berathung ſtatt. Herr v. Manteuffel iſt bereits geſtern
Abend wieder nach Erfurt abgereiſt.

Berlin, d. 13. April. Nach den unter den Regierungen
der zum Zollverein gehörenden Staaten beſtehenden Verträgen
hätte im Jahre 1848 ein neuer Zolltarif für die dreijährige
Periode von 1849 bis 1851 berathen und feſtgeſtellt werden
ſollen. Mit Rückſicht auf die in jenem Jahre eingetretenen
politiſchen Ereigniſſe und die daran geknüpfte Hoffnung auf

erſtellung einer einheitlichen Zollverfaſſung fur das geſammteSeeiſaanh, wurde jedoch damals von Seiten Preußens den

übrigen Vereins Regierungen der Vorſchlag gemacht, die fur je
nes Jahr anberaumte General-Konferenz, deren Hauptzweck die
Berathung und Feſtſtellung eines neuen Vereins Zolltarifs ge-

gen und Zollermaßigungen ſich zu verſtändigen. Die übrigen
Vereins Regierungen traten dieſen Vorſchlägen, ſo weit ſolche
auf Ausſetzung der General Konferenz und Verlängerung des
beſtehenden Zolltarifs gerichtet waren, bei, und es wurde von
den, aus anderer Veranlaſſung in Frankfurt a. M. anweſenden
Kommiſſarien ſaämmtlicher Vereins Regierungen vereinbart, daß
der Zolltarif auch vom 1. Januar 1849 an bis auf Weiteres
in Kraft bleiben ſolle, und daß, wenn anders nicht die zur Her
ſtellung einer einheitlichen Zollverfaſſung Deutſchlands getroffe
nen Einleitungen zu einem Reſultate führten, nach welchem eine
Reviſion des Vereins-Zolltarifs uüberfluſſig wurde, alsdann letz
tere durch eine Generai Konferenz erfolgen müſſe, welche wenn
nicht ſchon fruüher, doch laängſtens auf den vertragsmaßig be
ſtimmten Termin im Juni 1849 zu berufen wäre. Auch bei
dem Herannahen dieſes Termins mußte es der Königlichen Re
gierung mit Rückſicht auf die Lage der politiſchen Verhältniſſe
in Deutſchland bedenklich erſcheinen zu der vorbehaltenen Re
viſion des Zolltariffs zu ſchreiten. Die übrigen Vereins-Regie
rungen theilten dieſes Bedenken und man einigte ſich dahin,
dem Zuſammentreten einer General Konferenz in Zollvereins
Angelegenheiten noch Anſtand zu geben und es einſtweilen bei
dem beſtehenden Zolltarife zu belaſſen. Jnzwiſchen hat ſich die
von allen Seiten anerkannte Nothwendigfkeit einer grundlichen
Reform dieſes Tarifs immer dringender geltend gemacht, und
wenn auch die Bedenken, welche der Reviſion des Tarifs im
verfloſſenen Jahre entgegenſtanden, noch nicht völlig und nach
allen Seiten hin gehoben ſind ſo iſt doch das Jntereſſe, wel
ches Handel und Jnduſtrie bei der Tarifreform haben, zu
dringend geworden, um nicht dieſe Bedenken zu überwiegen-
Die Königliche Regierung hat daher bei den ubrigen Ver
eins Regierungen den Antrag geſtellt, die zweimal ausgeſetzte
General Konferenz nunmehr zu Anfang Juli d. J., und zwar
früheren Verabredungen gemäß, in Kaſſel zuſammentreten zu
laſſen. Die von Preußen zu ſtellenden und auf dieſer Konfe-
renz zu erörternden Vorſchläge wegen Abänderung des Tarifs
unterliegen der Berathung zwiſchen den betheiligten Miniſterien
und werden demnächſt einer Verſammlung von Handel und

weſen wäre, auszuſetzen, den beſtehenden Zolltarif vorſorglich Gewerbetreibenden aus allen Theilen des Staats zur Begut-
fur das Jahr 1849 zu verlangern und ber verſchiedene, mit achtung vorgelegt werden. Jn dieſer Verſammlung, wegen deren
dem 1. Januar 1849 in Wirkſamkeit zu ſetzende Zollbefreiun- Bildung der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche



Arbeiten in dieſen Tagen Verfügung getroffen hat, und welche
in der erſten Hälfte des Mai hier zuſammentreten wird, ſoll
eine jede der acht Provinzen durch vier Abgeordnete vertreten
ſein. Die Wahl der letzteren hat in der Provinz Poſen, wo
weder Handelskammern, noch kaufmänniſche Corporationen be
ſtehen dem Ober Präſidenten dieſer Provinz überlaſſen werden
müſſen, in allen übrigen Provinzen wird ſie durch die geſetzli
chen Organe des Handelsſtandes erfolgen. (St.-Anz.)

Aus Weſtfalen, d. 11. April. Unter vorſtehendem
Datum läßt ſich die Deutſche Volkshalle“ ein Schreiben ei-
nes der preußiſchen Biſchöfe mittheilen, welches derſelbe an den
Miniſter v. Ladenberg gerichtet habe. Jn demſelben heißt es:

„Wie ich äußerlich vernehme, haben Eure Excellenz die königlichen
Regierungen angewieſen ſtrenge darauf zu halten, daß diejenigen Geiſtli
chen, welche wegen unmittelbarer Amtsbeziehung zum Staate an der Be-
ſchwörung der neuen Verfaſſung Theil zu nehmen haben dieſen Eid ohne
allen Vorbehalt, und namentlich ohne den Beiſatz: „salvis ecclesiae ju-
ribus“ zu leiſten oder im Verweigerungsfalle ihre amtliche Wirkſamkeit
aufzugeben haben. Jch kann nicht umhin, Eurer Excellenz zu erklären,
daß ich den betreffenden Geiſtlichen meines Sprengels dieſen Vorbehalt:
„„Salvis ecclesiae juribus“, ſelbſt vorgeſchrieben habe, und zwar aus dem
einfachen Grunde, weil ich es der Kirche und ſelbſt auch dem Staate, weil
ich es mir ſelbſt und den betheiligten Geiſtlichen ſchuldig war, davor zu
warnen, daß ſie nicht unbedingt eine neue eidliche Berpflichtung eingingen,
welche ſie möglichen Falles in offenen Conflict mit den gegen die Kirche be
reits bei ihrer Prieſterweihe eingegangenen heiligen Verpflichtungen bringen
könnte. Ich ſtelle daher an Eure Excellenz aus tiefſtem Herzensdrange
und aus gewiſſenhafter Treue und Sorgfalt auch für den Staat und ſein
Wohl die dringend ergebenſte Bitte, die Eingangs erwähnte Verfügung
nicht zur Ausführung zu bringen, ſondern einfach geſchehen zu laſſen, daß
die betreffenden Geiſtlichen als ehrliche Männer handeln, d. h. ſich nicht un
vedingt zu etwas eidlich verpflichten, was fie in Conflict mit ſchon früher
übernommenen heiligen Verpflichtungen bringen kann: alſo, daß ſie den
Berfaſſungs Eid mit dem für den Staat unverfänglichen, nur ihr Gewiſ
ſen ſichernden Beiſatze: „salvis ecclesiae juribus ableiſten.

Trier, d. 12. April. Sicherem Vernehmen nach wird
morgen Herr Biſchof Arnoldi nach Köln abreiſen, wo eine Con
ferenz mehrerer Biſchöfe in Betreff ihres Verhaltens gegenüber
der von der Regierung geforderten unbedingten Eidesleiſtung
auf a Verfaſſung Seitens der geiſtlichen Beamten Statt fin-
den ſoll.

Aachen, d. 14. April. Das erzbiſchöfliche General
Vikariat hat durch Circular vom 12. d. M. die Schulpfleger,
Religionslehrer an den Gymnaſien und überhaupt alle Geiſt-
lichen an offentlichen Anſtalten anweiſen laſſen, vor Ablei-
ſtung des Verfaſſungseides Verhaltungsmaßregeln

einzuholen.
Poſen, d. 8. April. Obgleich in der letzten Generalver-

ſammlung der Liga Polska der Antrag auf Auflöſung des Ver
eins nicht durchgegangen war, man vielmehr zum Theil in den
früheren Perſonen eine neue Generaldirection fur ein Jahr mit
dem Auftrage gewählt hatte, für die Liga neue Statuten mit
Entfernung jeder politiſchen Tendenz zu entwerfen, ſo hat ſich
dieſe letztere in ihrer geſtrigen Sitzung dennoch bewogen gefun-
den, ihre ſofortige Auflöſung zu beſchließen und auszufuühren,
um einer polizeilichen Auflöſung vorzubeugen. Zwar werden
auch nach dieſem Beſchluſſe die Special (Orts-) Liga's fortbe-
ſtehen allein nur als in ſich abgeſchloſſene, unter ſich nicht in
Verbindung ſtehende beſondere Vereine; die ganze bisherige
großartige Organiſation, welche alle Special- und Kreisliga's
in Poſen, Weſtpreußen und Schleſien in einem Mittelpunkte,
der Centraldirection in Poſen vereinigte, iſt dadurch aufgeloſt
und damit die eigentliche Jdee des Grafen Cieszkowski, des
Gründers der Liga Polska, für jetzt ganz aufgegeben. Der
Zweck dieſes nun wenigſtens in ſeiner Hauptorganiſation zer-
ſtorten Vereins beſtand, wenn man die Tendenz in Eins zu
ſammenfaſſen will, im Widerſtand gegen die vorſchreitende Ger

der Regierung zugezogen haben mag, war wohl die jedem Mit-
gliede beſonders aufgelegte Verpflichtung, ſich allen die Liga be
treffenden Verordnungen der Vorſtande der Liga unterzuordnen,
ſo wie ſich den Dienſtleiſtungen zu unterziehen, welche den Mit-
gliedern etwa Seitens dieſer Vorſtände aufgelegt werden wur-
den. Dies und die feſte Gliederung in den Verwaltungsorga-
nen des Vereins ließ die Regierung in der Centraldirection eine
proviſoriſche Regierung erblicken, die beſtimmt ſei, in einem
neuen Aufſtande die Zügel zu ergreifen und die dann in den
Kreis-, Bezirks- und Specialliga's ihre wohlorganiſirten Voll
ziehungs- und Verwaltungsbehörden hätte. Die Liga leitete
übrigens die Wahlen und brachte ihren Einfluß auch bei den
Deputirten zur Geltung, indem ſie über den im Allgemeinen
zu verfolgenden Weg entſchied. Jn dieſer Beziehung wird ubri-
gens die abgetretene Eentraldirection auch ferner thatig bleiben,
da die Mitglieder derſelben in letzter Generalverſammlung zu-
gleich zu einer permanenten Wahlcommiſſion gewählt worden ſind.

Sigmaringen. Als ſichtbares Zeichen des Regierungs
wechſels iſt Nr. 1. des Verordnungs- und Anzeigeblattes der
Königl. preußiſchen Regierung zu Sigmaringen“ erſchienen. Es
enthalt die auf jenen Wechſel bezuglichen Aktenſtucke und die
preußiſche Verfaſſungs- Urkunde vom 31. Januar d. J.

Stuttgart, d. 11. April. Der Staats-Anzeiger hält es
fur angemeſſen, einem Gerüchte, daß der König wegen ſeines
Verhaltniſſes zu Preußen ein Memorandum an alle Regierun-
gen Europas gerichtet habe, ausdrücklich zu widerſprechen. Die
Vorberathungen der Verfaſſungsreviſions- Kommiſſion uber die
Zuſammenſetzung der künftigen Landesvertretung ſind beendet,
und ſieht man jetzt desfallſigen beſtimmten Antragen der Regie
rung entgegen.

Die Wüurttembergiſche Zeitung erzählt als Gerucht, die
Mehrzahl der Kommiſſare der Landesverſammlung wurde ſich
dem Zweikammerſyſteme gern fugen, aber darauf beſtehen daß
in dieſem Falle für die zweite Kammer der Wahlmodus des
Geſetzes vom 1. Juli 1849 beibehalten, die erſte aber von Be
zirksausſchuüſſen gewählt werde, welche aus der Wahl ſammtli-
cher volljaährigen, unbeſcholtenen, mannlichen Einwohner des Be
zirks hervorgegangen wären.

Flensburg, d. 11. April. So eben verbreitet ſich hier
die Nachricht, daß die Dänen von Alſen aus vorgerückt ſind
und Sundewitt bis Gravenſtein beſetzt haben. Jch theile Jh-
nen dies als noch unverbürgtes Gerücht mit. P. S. Kurz
vor Poſtſchluß. Die obige Mittheilung uber die Beſetzung
Sundewitts durch die Daäanen ſcheint ſich zu beſtätigen. Man
ſpricht von einer Batterie, die in Gravenſtein angekommen ſein
ſoll. Da der heute, am 13., Morgens in Altona einge-
troffene Bahnzug bemerkt die H. B. H. zu Obigem keine
Nachricht von dem Einmarſche der Danen bringt, ſo iſt derſelbe
mit Fug für unbegründet zu halten. (N. f. P.)

Kiel, d. 12. April. Heute fand eine geheime und von 2
Uhr ab eine öffentliche Sitzung ſtatt, in welcher verkündet wur-
de, die Verſammlung habe beſchloſſen folgende Beſchluſſe zu
veröffentlichen: 1) Jn der 288. geheimen Sitzung ertheilte die
Verſammlung ihre Genehmigung zur Aufbringung einer ge-
zwungenen Anleihe (von circa 4 Mill. Mk.) und einer
Kriegsſteuer (von circa 2 Mill. Mk.) unter Vorbehalt ei-
ner Beſchlußnahme über das Kriegsbudget. 2) Jn der 294.
geheimen Sitzung wurde das Budget für die Landmilitar-
und See-Etats für die Zeit vom 1. April bis ultimo Juni
1850 mit 4,988,027 Mk. an ordentlichen Ausgaben genehmigt.

Altona, d. 13. April. So eben 3 Uhr iſt mit dem
Güterzuge der Altona Kieler Bahn der General Bonin auf
ſeiner Rückreiſe nach Berlin in Altona angekommen, begleitet

maniſirung. Was noch beſonders der Liga das Bißtrauen vom Herzog von Auguſtenburg nebſt Sohn, dem Hauptmann
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Blumenthal und einigen ſonſtigen Offizieren. Auf dem Bahn-
hofe ward derſelbe von den Stabsoffizieren des in Altona kan-
tonnirenden Jager Bataillons und des 1. Dragonerregiments,
ſo wie einiger in Altona zufällig anweſenden ſchleswig- holſtei-
niſchen Offiziere anderer Bataillone empfangen, wahrend in der
Palmaille das Jaäger Bataillon und eine Schwadron Kavallerie
(letztere zu Fuß) en parade aufgeſtellt waren. In Begleitung
des ObriſtLieutenants Hann v. Weyhern und Majors v. Gers-
dorf ging er demnächſt der Fronte entlang und nahm Abſchied,
während die Jager Muſik „Schleswig Holſtein“ ſpielte. Nach-
dem darauf das Bataillon und die Schwadron ſektionsweiſe bei
ihm vorbei defilirt waren und dem General ein Hoch gebracht
hatten, begab ſich derſelbe, ſichtlich gerührt, in das fur ihn in
Bereitſchaft gehaltene Logis des Hrn. H. W. Lange hierſelbſt.

Man ſchreibt der BörſenHalle aus Berlin Der plötzliche
Wechſel im Oberbefehl über die ſchleswig-holſteiniſchen
Truppen hat hier in den höhern Kreiſen umſomehr überraſcht,
als die Statthalterſchaft uber ihre Abſicht auch keine Andeutung
hierher hatte gelangen laſſen, und erſt ein vorgeſtern an das
Miniſterium des Auswärtigen gerichtetes Schreiben der Statt-
halterſchaft die Kunde davon hierher brachte. Jm erſten Augen-
blicke war man hier geneigt, gerade wegen dieſer, bei den zwi-
ſchen Berlin und Kiel ſtattfindenden Verhältniſſen auffallenden
Zurückhaltung jenen Schritt der Statthalterſchaft zu mißbilligen
und die preußiſchen Offiziere, welche noch in der Armee dienen,
zurückzurufen. Man hat indeß in Folge fernerer aus Kiel er-
haltener Nachrichten erkannt, daß jener Wechſel im Obercom-
mando gerade für Preußen mit weſentlichen Vortheilen verbun-
den iſt und daß die Rückſichten, welche der Statthalterſchaft
die Geheimhaltung ihrer Abſichten und dem General Williſen
die Nichtlöſung gewiſſer formeller Beziehungen auferlegt hatten,
Rückſichten auf die eigenthümlichen Verhältniſſe Preußens waren.
Dieſe Verhältniſſe machten es Preußen unmoglich, eine Ein-
willigung zu einem Schritte zu geben, der ſeinen eigenen Wun-
ſchen entſprechen mußte. Man wird hinſichtlich der übrigen
Offiziere alle Verhältnſſe vorläufig ſo laſſen, wie ſie jetzt
ſind und kann deren Verbleiben in den Herzogthümern nur
wünſchen.

Wien, d. 12. April. Es iſt ſchon aus Wien die Nach-
richt mitgetheilt, daß das vorarlbergiſche Armeecorps marſchiren
werde. Jetzt bringt auch der Nürnberger Correſpondent aus
München vom 12. April folgende Nachricht: Ein glaubwürdiger
Reiſender, der geſtern aus Tirol hier eintraf, erzählt, daß das
in und um Reute ſtehende öſterreichiſche Armeecorps
Marſchordre erhalten habe und der Aufbruch deſſelben gegen
die württembergiſche Grenze nächſter Tage zu erwarten ſtehe.
Die Jnfanterieoffiziere haben bereits ihre Reitpferde und ſonſti-
gen Effekten verkauft. Auch in Muünchen geht das Geruücht,
daß das erſte Jnfanterieregiment Köönig) daſelbſt beſtimmt ſei,
allernachſt an die bairiſch-württembergiſche Grenze zu ruücken.
Die längere Zeit ſchon verbreiteten Gerüchte von der Aufſtellung
eines oſterreichiſch- bairiſchen Armeecorps ſcheinen demnach beim
Wiederbeginn der beſſern Jahreszeit in Erfüllung gehen zu ſollen.

Jtalien.
Turin, d. 8. April. Siccardi's Geſetz (uber den Kle-

rus) iſt im Senat angenommen und koöniglicherſeits ſanctionirt
Abends Demonſtrationen 41 Verhaftungen. Dieſer auf tele-
graphiſchem Weg über Wien eingetroffenen Nachricht fügt die
Allgemeine Zeitung noch Folgendes aus einem direkten Bericht
aus Turin vom 9. April hinzu: Mit 51 gegen 29 Stimmen
ſind geſtern die Siccardi'ſchen Geſetze vom Senat im Ganzen
und Einzelnen angenommen worden. Als der Vorſitzende das
Reſultat verkundete, entſtand ein anhaltender lauter Jubel un-

ter den Zuhörern und die Sitzung wurde unter lebhaftem Vira
Siceardi! geſchloſſen. Vom Sitzungsſaale verbreitet ſich die Nach
richt elektriſch durch die Stadt und auf dem Platze des Caſtello
wurden die Senatoren der Mehrheit von der zahlreich zuſam
mengeſtromten Menge mit Beifallrufen empfangen.

Frankreich.
Paris, d. 13. April. Fünf Wahlverſammlungen ſind

auf Befehl des Miniſteriums geſperrt worden.
Man ſchreibt aus Toulon vom 8. April: Die Dampf-

fregatte, der Cazik, iſt aus Cieita Vecchia, das ſie am 5. ver-
laſſen hat, eingetroffen. Sie hat eine vollſtändige Batterie
Artillerie zurückgebracht. Bei ihrem Abgange von Civita Vec
chia herrſchte eine große Thätigkeit im dortigen Hafen. Meh-
rere Dampfer ſchickten ſich an, Truppen an Bord zu nehmen.
Das Occupationscorps wird auf 10,000 Mann reducirt und
vielleicht ganz zurückgerufen werden, es ſei denn, daß das am
5. zu Civita Vecchia verbreitete Gerücht ſich beſtätigt, daß der
Papſt ſeine Reſidenz auf unbeſtimmte Zeit zu Ancona und zu
Bologna aufſchlagen will. Es iſt ſo ziemlich gewiß, daß die
Franzoſen Rom nicht eher räumen werden, als bis ſie den
Papſt daſelbſt empfangen haben. Wie dem auch ſei, Alles iſt
in Rom zum Empfange Pius IX. bereit.

Vermiſchtes.
Zeitz, den 12. April. Das hieſige Stiftsgymnaſium

hat geſtern durch den Tod ſeines Rectors Dr. Gottfried Kahnt
einen Verluſt erlitten, der um ſo empfindlicher iſt, als derſelbe
erſt vor Kurzem nach einer proviſoriſchen Verwaltung von meh
reren Jahren definitiv fur ſein Amt ernannt war. Als gelehr-
ten Philologen und Schüler Karl Reiſig's hat er ſich nament-
lich durch mehrere tüchtige Abhandlungen bekannt gemacht.

Jn Breslau ſtarb am 12. April der Prof. Fried-
rich Noööſſelt.

Bekanntmachung.Nachdem die Königl. großbritanniſche Regierung das Unternehmen
einer im Anfange des Jahres 1851 in London abzuhaltenden Ausſtellung
der Jnduſtrie- Erzeugniſſe aller Völker in ihren Schutz genommen und den
Wunſch ausgedrückt hat, daß dieſe Ausſtellung auch im preußiſchen Staate
eine rege Theilnahme finden und daß den für dieſelbe ernannten Königl.
großbritanniſchen Kommiſſarien Gelegenheit geboten werden möge, durch
geeignete Vermittelung an den preußiſchen Gewerbeſtand die näheren Er
öffnungen über dieſe Ausſtellung gelangen und von demſelben die Anmel-
dungen und Zuſendungen behufs der Ausſtellung in Empfang nehmen zu
können ſo wird hierdurch Folgendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht

1) Zu dem Zwecke, um die im Jntereſſe der preußiſchen Gewerbtreiben-
den, welche an dieſer allgemeinen Jnduſtrie- Ausſtellung Theil zu neh-
men beabſichtigen, erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, fich mit
den Ausſtellungs Kommiſſarien in London in Mittheilung zu ſetzen,
die zur Benachrichtigung der dieſſeitigen Ausſteller noch erforderlichen
Erkundigungen, insbeſondere über die reglementariſchen Vorſchriften
der Ausſtellung und die Bedingungen der Zulaſſung der Erzeugniſſe,
einzuziehen und ſich mit den großbritanniſchen Kommiſſarien über die
Maßregeln der Annahme, des Transports und der Aufſtellung der
dieſſeitigen Erzeugniſſe in den Ausſtellungsräumen zu verſtändigen,
habe ich eine beſondere Kommiſſion errichtet.

Dieſe Kommiſſion hat ihren Sitz in Berlin und führt die amt-
liche Bezeichnung

„Kom miſſion für die Jnduſtrie- Ausſtellung
in London.“

Zum Vorſitzenden derſelben habe ich den Geheimen OberFinanz
rath von Viebahn, zum Stellvertreter des Vorſitzenden den Gehei
men Regierungs Rath Delbrück und zu Mitgliedern den Direktor
des Königlichen GewerbeJnſtituts Dr. DOruckenmüller, die Mit
glieder der Königlichen techniſchen Deputation für Gewerbe Profeſſor
Dr. Schubarth und die Fabriken-Kommiſſions Räthe Wedding
und Brix, die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin, Geheimen
Kommerzienrath Carl und Baudouin und, auf den Vorſchlag des
Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen, den Kauf
mann E. Zimmermann, den Fabrikbeſitzer Weigert, den Fabrik
beſitzer Thomas, den Mechaniker Oertling, den Chemiker Dr.
Leüdersdorf und den Fabrikbeſitzer Bidtel ernannt.
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die für dieſe Ausſtellung bis jetzt feſtgeſtellten Grundſätze giebt2 e Tun le de chen Ueberſetzung beiliegende Bekanntmachung der

Königlich großbritanniſchen Kommiſſarien vom 21. Februar d. J. nä
here Auskunft.

3) Jede Königliche Regierung, mit Ausnahme derjenigen zu Potsdam
(Kr. 7), ernennt eine Bezirks-Kommiſſion, welche aus dem die Ge
werbe Angelegenheiten bearbeitenden Mitgliede derſelben als Vorſitzen
den und aus zwei bis zehn Gewerbtreibenden beſteht. Bei Auswahl
der Letzteren iſt, ſo weit thunlich, dahin zu ſehen, daß für jeden der
Haupt Fabrikationszweige des Bezirks ein Sachverſtändiger Theil
nehme.

4) Die inländiſchen Gewerbtreibenden, welche Gegenſtände für die Aus
ſtellung einſenden wollen, mit Ausnahme der in Berlin und im Re
gierungs Bezirk Potsdam wohnhaften (ſ. Nr. 7), haben ſich bei der
Bezirks Kommiſſion desjenigen Regierungs Bezirks zu melden, in
welchem ihr Wohnort oder ihre Fabrik belegen iſt, und derſelben eine
Nachweiſung mitzutheilen, welche die einzelnen angemeldeten Artikel
nebſt deren Benennung und Bezeichnung, ſo wie den Namen und
den Wohn oder Fabrikort des Verfertigers, enthält. Ueber den ge
wöhnlichen unzweifelhaften Verkaufspreis, wofür der Artikel in grö-
ßeren Quantitäten beim Abſatz aus erſter Hand geliefert werden kann,
über die Ausdehnung des Gewerbes, die darin beſchäftigte Arbeiter
zahl ſo wie über den Urſprung und Preis des rohen Materials oder
des verarbeiteten Halbfabrikats, nähere Auskunft zu geben, bleibt
den Anmeldenden überlaſſen wie es denſelben auch freiſteht, bei An
gabe des gewöhnlichen Verkaufspreiſes deſſen Veröffentlichung zu ver

bitten. e5) Die Bezirks Kommiſſion ſtellt über die angemeldeten Gegenſtande,
nach Anleitung der ihr zugegangenen, nöthigenfalls zu vervoll-
ſtändigenden Materialien (Nr. 4), ein Verzeichniß auf und über
ſendet ſolches der oben (Nr. 1) gedachten Königlichen Kommiſſion.

6) Die letztere erhält ſämmtliche BezirksKommiſſionen in fortlaufen-
der Kenntniß von allen ihr zugehenden Nachrichten, welche für die
Ausſteller von Jntereſſe ſein konnen, insbeſondere von den Bedin
gungen über die Zulaſſung zur Ausſtellung, und uberträgt denſel-
ben nöthigenfalls die Prüfung darüber ob die angemeldeten Ge
genſtände dieſen Bedingungen entſprechen. Es werden von ihr die
für die Ausſtellung angemeldeten beziehungsweiſe geeignet befun-
denen Gegenſtände unverzüglich den Königlich großbritanniſchen
Kommiſſarien fur die Ausſtellung weiter angezeigt und, ſo weit
dies nöthig iſt, die Genehmigung zur Annahme eingeholt, diejeni-
gen Jnduſtriellen aber, von welchen jene Gegenſtände angemeldet
ſind, von der Entſcheidung benachrichtigt.

Es iſt dem Ermeſſen der Ausſteller zu überlaſſen ob ſie die
für die Ausſtellung geeignet befundenen Gegenſtände ſelbſt an die
Königlich großbritanniſchen AusſtellungsKommiſſarien in London,
fur welche alsdann die Beſcheinigung der Königlichen Kommiſſion
(Nr. 1) über die genehmigte Anmeldung beizufuügen iſt, einſenden
oder ob ſie fur dieſen Zweck ſich der von dieſer Kommiſſion zu er
öffnenden Vermittelung bedienen wollen.

7) Die Königliche Kommiſſion (Nr. 1) vertritt in Anſehung derjenigen
Gegenſtande, welche die in Berlin oder im Regierungs-Bezirk Pots
dam wohnhaften Gewerbtreibenden zur Ausſtellung bringen wollen,
die Stelle der Bezirks Kommiſſion (Nr. 3).

8) Da die Annahme der zur Ausſtellung beſtimmten Gegenſtände nach
der beigefügten Bekanntmachung am 1. Marz 1851 geſchloſſen
wird, ſo muß die Anmeldung der durch die Vermittelung der dieſ-
ſeitigen Kommiſſion dorthin zu befördernden Gegenſtände bei den
betreffenden BezirksKommiſſionen Nr. 4 und 7) bis zum 1.
October 1850 erfolgen.

9) Die naheren Eroffnungen uber die für die dieſſeitigen Ausſteller
zu eroöffnende Vermittelung der Hin und Rückſendung der auszu

ellenden Gegenſtände, uüber deren Verſicherung gegen Feuersge-Phe und auf dem Transporte, über die gegen Beſchaädigungen

oder Verluſte an dieſen Gegenſtänden zu treffenden Vorkehrungen
und andere AusſtellungsAngelegenheiten, ſo weit die beiliegende
Bekanntmachung der Königlich großbritanniſchen AusſtellungsKom-
miſſarien darüber noch keine vollſtändigen Beſtimmungen enthält,
werden von der vorerwahnten Kommiſſion, ſobald es angeht, ge

macht werden. gJndem ich die vorſtehenden Beſtimmungen zur öffentlichen Kenntniß
bringe, ſpreche ich den Wunſch aus, daß dieſe, von der Königlich groß
britanniſchen Staats Regierung in ihren Schutz genommene allgemeine
Jnduſtrie Ausſtellung auch in unſerem Vaterlande allerſeits eine er
freuliche rege Theilnahme finden moge.

Erfurt, den 10. April 1850.
Der Miniſter fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

von der Heydt.

Bekanntmachung
vom 21. Februar 1850 uüber die Jnduſtrie- Ausſtellung

aller Völker zu London im Jahre 1851.
(Auszug.)

Nachdem die Königlichen Kommiſſarien für die Ausſtellung von
JnduſtrieErzeugniſſen aller Völker im Jahre 1851 die verſchiedenen
Gegenſtände ihrer Aufgabe in ſorgſame Betrachtung gezogen hatten,
ſind ſie jetzt in den Stand geſetzt, zur Nachricht fur das Publikum die
weiteren Schritte zur Feſtſtellung der in der Bekanntmachung vom 11.
Januar d. J. noch vorbehaltenen Punkte mitzutheilen.

Die Entſcheidungen, welche ſie zu treffen im Stande geweſen ſind,
wurden nothwendig durch ihre gegenwärtige Unbekanntſchaft mit dem
Umfange der Geldmittel, welche zu ihrer Verfügung geſtellt ſein wer
den, beſchränkt, und die Kürze der Zeit in welcher die vorliegende
umfangreiche Organiſation beendigt ſein muß, macht es den Kommiſ
ſarien zur gebieteriſchen Pflicht, eine dringende Aufforderung an das
Land zu richten, ſie ſo bald als möglich in den Stand zu ſetzen, den
Betrag der Unterzeichnungen, auf welche ſie ſchließlich rechnen koönnen,
kennen zu lernen.

Die Stufe, auf welche dieſes Unternehmen erhoben werden kann,
hangt gänzlich von dem Grade der pekuniaären Unterſtützung ab, welche
es vom Publikum erhalten wird. Die Königlichen Kommiſſarien wen
den ſich mit Vertrauen an alle Klaſſen des Gemeinweſens mit dem
Aufrufe, ſie zu ſo liberalen Anordnungen in den Stand zu ſetzen, wie
ſie das Gelingen dieſes Unternehmens in einer Weiſe zu ſichern geeig
net ſind die des Charakters und der Stellung dieſes Landes und der
an die anderen Völker der Welt ergangenen Einladung, mit uns in
einem Geiſte edlen und freundſchaftlichen Wetteifers zuſammen zu tre-
ten, würdig iſt.

Die Kommiſſarien haben die Eröffnung der Ausſtellung auf den
1. Mai 1851 feſtgeſetzt.

Die Kommiſſarien werden bereit ſein, auf ihre Koſten alle Artikel
entgegenzunehmen und zu verwalten, welche ihnen am oder nach dem
1. Januar 1851 zugeſandt und an einem von ihnen zu bezeichnenden
Platze in London abgeliefert werden. Auf dieſe Weiſe werden ſie Guü
ter bis zum 1. März incl. ertgegennehmen nach dieſem Tage findet
keine fernere Annahme von Gütern ſtatt.

Jhre Majeſtät hat gnädigſt geruht zu dieſem Zwecke ein Grund
ſtück an der Südſeite von Hydepark zwiſchen Kenſington Drive und
dem unter dem Namen Rotten Row bekannten Fahrwege zu bewilligen.

Nach einer annahernden Schätzung glauben die Kommiſſarien, daß
das Gebäude einen Raum von 16 bis 20 Acres oder ungefähr eine
Million Quadratfuß bedecken wird.

Die Erzeugniſſe aller Nationen werden zuſammen unter einer all
gemeinen Glaſſification ausgeſtellt.

Die ausgeſtellten Artikel werden in vier Hauptabtheilungen, wie
ſchon früher angekündigt worden gebracht, und wird eine klaſſifizirte
Liſte, zuſammen mit den allgemeinen, jedes Departement betreffenden
Jnſtructionen dieſer Bekanntmachung angehängt.

Das Gebäude wird den Ausſtellern frei von Lagermiethe hergeſtellt,
und wird ſolches feuerfeſt ſein.

Die Ausſteller ſind gehalten, ihre Gegenſtände auf ihre eigenen
Koſten und Gefahr in dem Gebäude im Park abzuliefern, wogegen
ihnen keine Art Koſten zur Laſt faällt, während ſie ſich dort befinden.

Kolonial und fremde Erzeugniſſe werden zu dem Zwecke der Aus
ſtellung zollfrei zugelaſſen, aber nicht zum Verbrauche. Die Zoll
Kommiſſare Jhrer Majeſtät werden alle ſolche Artikel als Entrepotj
Güter anſehen und die Kommiſſarien Jhrer Majeſtät für die Aus
ſtellung von 1851 werden angemeſſene Einrichtungen zur Aufnahme der
genannten Artikel treffen. t

Jhrer Majeſtät Kommiſſarien wünſchen, daß vollſtändige Lokal
Kommiſſionen eingerichtet werden, und daß die SpezialComité's, wo
ſolche gebildet werden, die Subſcriptionen innerhalb ihrer Bezirke ſelbſt
einſammeln mögen. Die SpezialComité's mögen uns die durch ſie
eingehenden Beiträge für die Ausſtellung bekannt machen und alle lo-
kalen Unkoſten tragen indem ſie für die Geſchäfte der Einſammlung
vergüten, was ihnen gut dünkt.

Jhrer Majeſtät Kommiſſarien ſind der Anſicht, daß dieſelbe voll
kommene Organiſation von Kommiſſionen ſo viel als möglich auf die
britiſchen Kolonieen ausgedehnt werden ſollten.

Die gezeichneten Beiträge ſind an die Schatzmeiſter der Spezial-
Comité's zu zahlen und durch ſie dem General Fonds in der Bank
von England auf den Namen der Herren A. K. Barcley, W. Cotton,
Sir J. W. Lubbock, S. M. Petow, M. P. und Baron Lionel de
Rothſchild, M. P. zu überweiſen.

Da Jhrer Majeſtät Kommiſſarien die unbedingte Kontrole über
die Verausgabung alles Geldes übernommen haben, welches ihren

e
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Schatzmciſtern zufließen wird, ſo ſind von ihnen Einrichtungen zure W und zur Sicherſtellung der größten Sparſam
keit getroffen worden.33 Majeſtät Kommiſſarien hoffen, daß die Gelder, welche auf

dem Wege freiwilliger Beiſteuer zu ihrer Verfügung gelangen, eine
olche Höhe erreichen werden, um ſie in den Stand zu ſetzen, den Einre ſo billig zu ſtellen, daß alle Klaſſen die Ausſtellung zu be

ſuchen im Stande ſein werden.
Sollte ſich, nachdem den Ausſtellern jede Erleichterung gewährt

und die Begünſtigungen des Publikums als Zuſchauer vermehrt wor-
den, ein Ueberſchuß herausſtellen ſo iſt es die Abſicht Jhrer Majeſtät
Kommiſſarien, denſelben zu Zwecken zu verwenden, welche mit denje-
nigen der Ausſtellung in genauer Verbindung ſtehen, oder zur Förde-
rung ähnlicher Ausſtellungen in der Zukunft.

Da bei allem Umfange des Gebäudes die Menge der zur Ausſtel
lung geſandten Gegenſtände den zu ſchaffenden Raum überſteigen kann,
ſo behalten Jhrer Majeſtät Kommiſſarien ſich volle Freiheit vor, zurück
zuweiſen und auszuwählen. Der Raum den ſie zu verwenden im Stande
ſein werden, hängt nothwendig von der Höhe der Subſcriptionen ab;
aber unter allen Umſtänden werden ſie eine gewiſſe Discretion ausüben.

Jhrer Majeſtät Kommiſſarien wünſchen ferner, daß die Spezial
Comité's ſobald als möglich ein Jnventarium oder allgemeines Ver
zeichniß der Artikel anfertigen mögen welche aus ihren Bezirken zur
Ausſtellung beſtimmt werden dürften, ſo wie des Raumes, der zu ihrer
Ausſtellung erforderlich ſein möchte, um auf dieſe Weiſe die Kommiſ-
ſarien in den Stand zu ſetzen, baldmöglichſt den Umfang und die Ver
hältniſſe des Gebändes feſtzuſtellen.

Jhrer Majeſtät Kommiſſarien ſtehen mit dem Miniſterium der
auswärtigen Angelegenheiten über die Maßregeln in Korreſpondenz,
um die fremden Regierungen von den zur Ausſtellung getroffenen Ein
richtungen in Kenntniß zu ſetzen. aJhrer Majeſtät Kommiſſarien ziehen die Grundſätze in Erwägung,
nach welchen der zu Preiſen ausgeſetzte Fonds von 20,000 Pfd. Sterl.
zu verwenden ſein wird, ſo wie tie beſte Weiſe der Zuerkennung.

Sollten die Spezial Comité's über irgend welche Punkte Auskunft
wünſchen und ſich deshalb an die Secretaire der Kommiſſion wenden,
ſo wird es Jhrer Majeſtät Kommiſſarien zum Vergnügen gereichen,
dieſelbe zu ertheilen ſo weit es in ihrer Macht liegt.

New Palace of Westminster, den 21. Februar 1850.
J. Scott Ruſſell.
Stafford H. Northcote.

Bedingungen und Beſchränkungen.
Spirituoſen, Weine und gegohrene Getränke, wenn ſie nicht un

gewöhnlichen Urſprungs ſind, werden nicht zugelaſſen, ausgenommen
in beſonderen Fällen und unter beſonderen Beſchränkungen; auszuſtel
lende Oele, Spirituoſen 2c. müſſen zur Vermeidung von Unglucksfällen
in ſicheren gläſernen Gefäßen gezeigt werden.

Leicht entzündliche Gegenſtände, als: Schießpulver Knallpulver,
Streichhölzer c. ſo wie lebendige Thiere und Gegenſtände, die während
der Dauer der Ausſtellung dem Verderben ausgeſetzt ſind, werden nicht
zugelaſſen beſondere Ausnahmefälle vorbehalten.

Abſchnitt J. Rohſtoffe und Erzeugniſſe.
Abtheilung A. Mineralreich.

Es iſt wünſchenswerth, daß die rohen Stoffe in Verbindung mit dem
Erzeugniſſe des Mineralreichs gezeigt werden mögen, um eine Geſchichte
und Auskunft über die Vorkehrungen zu geben welche angewandt wer
den, ſie zu den nützlichen und verſchönernden Zwecken des Lebens brauch-
bar zu machen. Die Ausſtellung würde dergeſtalt umfaſſen: 1) Veran-
ſchaulichungen der verſchiedenen Arten aus dem Rohſtoffe das veredeltere
Erzeugniß zu gewinnen und zu bereiten 2) Veranſchaulichungen der Me
thoden Rohſtoffe ſo zu zerlegen, zu bearbeiten oder zu verbinden um
ein Erzeugniß zu gewinnen, welches ſpäter zu den nützlichen und verſchö-
nernden Zwecken des Lebens verarbeitet wird.

Die zur Ausſtellung beſtimmten Probeſtücke ſollten nur ſolche ein
ſchließen 1) die wegen ihrer vortrefflichen Eigenſchaften, der Neuheit
ihres Vorkommens oder ihrer Anwendung, oder wegen der Koſtenerſpar-
niß bei ihrer Gewinnung oder Bearbeitung bemerkenswerth ſind oder
2) die als Veranſchaulichungen der ſpäteren Verfahrungsweiſen bei der
Verarbeitung Aufmerkſamkeit verdienen.

Abtheilung B. Pflanzenreich.
Die Gegenſtände unter den Erzeugniſſen des Pflanzenreichs, welche

die Kommiſſion beſonders zu empfangen wünſchte, ſind ſolche, die wegen
ihres Nutzens, ihrer Neuheit oder ihres praktiſchen Intereſſes der öffent-
lichen Aufmerkſamkeit beſonders würdig erſcheinen. Ausgezeichnet ſchöne
Exemplare von Gegenſtänden des gewöhnlichen Gebrauches authentiſch
belegte Proben von Subſtanzen, welche ähnliche Eigenſchaften beſitzen,
aber verſchiedenen Urſprunges ſind als Pfeilwurz, Sago c. Färbeſtoffe

in Begleitung von Probeſtücken, um ihre Wirkung darzulegen. Unge-wöhnliche Holzarten, ſowohl im polirten, als rohen n rarbeiteren
Zuſtande. Alle Arten Stoffe, welche in der Bereitung von Leinewand,
Tauwerk, Flechtwerk, Papier und dergleichen ihre Anwendung finden.

r Her e t der Induſtrie für dieſee mehrere Monate lar Monate lang ohne Schaden aufbe
Abtheilung C. Thierreich.

In dieſer Abtheilung ſind die verſchiedenen Bereitungsweiſen in Ver
bindung mit dem rohen Materiale auszuſtellen; in einigen Fällen mag
auch der vollendete Artikel als der Schlußſtein zu einer Reihenfolge von
Gegenſtänden auf den unteren Stufen gezeigt werden.

Es erſcheinen indeſſen nur ſolche Gegenſtände der Induſtrie zu der
Ausſtellung geeignet, welche mehrere Monate lang ohne Schaden aufbe
wahrt werden können.

Abſchnitt II. Maſchinen.
Abtheilung A. Maſchinen zum unmittelbaren Gebrauch.

Maſchinen werden gehend ausgeſtellt werden wo ſolches wünſchens
werth iſt und wo die zu dieſem Zwecke nöthigen Einrichtungen getroffen
werden können.

Abtheilung B. Maſchinen für die Fabrication.
Bei der Ausſtellung dieſer Klaſſe dürfte es im Allgemeinen geeignet

ſein, die Erzeugniſſe von dem Mechanismus zu deren Bereitung getrennt
zu halten jedoch ſollte letzterer mit hinreichenden Proben des rohen Stof
fes auf den verſchiedenen Stufen der Veredelung, ſo wie des vollendeten
Fabrikats begleitet ſein, um die Wirkung des Maſchinenwerks verſtänd
lich zu machen.

Die vollſtändige Reihenfolge von Werkzeugen und des Maſchinen
werks, welche bei der Herſtellung von Gegenſtänden des allgemeinen Ge-
brauchs angewandt werden, als: einer Taſchenuhr, eines Knopfes oder
einer Nadel, begleitet von Proben des Gegenſtandes und ſeiner Theile
auf den verſchiedenen Stufen der Veredelung, iſt ſo unterrichtend und un
terhaltend, daß es ſehr wünſchenswerth iſt, mehrere ſolche Reihenfolgen
für die beabſichtigte Ausſtellung zu erhalten.

Abſchnitt III. Manufakturen.
Die in dieſem Abſchnite auszuſtellenden Manufakturen müſſen vollen-

det, zum unmittelbaren Gebrauche geeignet ſein.
Um zur Ausſtellung zugelaſſen zu werden, müſſen die Gegenſtände

l Abſchnittes eine oder mehrere der nachſtehenden Eigenſchaften
eſitzen
1) Beſondere Nützlichkeit, als: Dauer der Farben verbeſſerte Formen

und Einrichtungen bei Artikeln des allgemeinen Gebrauchs c.
2) Beſondere Geſchicklichkeit der Arbeit, als beim Walzendruck, bei

erhabener Arbeit c.
3) Neue Benutzung bekannter Stoffe.
4) Benutzung neuer Stoffe.
5) Neue Verbindungen der Stoffe, als: bei Metallen und Töpferwaaren.
6) Schönheit des Muſters, in Formen oder Farben, oder beiden mit

Beziehung auf den Nutzen.
7) Billigkeit im Verhältniß zu der Güte.

Abſchnitt IV. Bildhauerarbeit, Modelle und
plaſtiſche Kunſt.

Zu dieſem Abſchnitte werden Gegenſtände aus irgend welchem Stoffe
zugelaſſen, wenn fie einen ſolchen Grad des Geſchmacks und der Kunſt
aufzuweiſen haben daß ſie die Benennung eines Kunſtwerkes verdienen.

Die auszuſtellenden Gegenſtände müſſen von lebenden Künſtlern ver
fertigt ſein.

Gemälde in Oel oder in Wafſſerfarben, Zeichnungen und Kupfer
ſtiche find ausgeſchloſſen, ausgenommen wo ſie zur Veranſchaulichung
oder Darſtellung von Materialien und Bereitungsweiſen dienen. Portrait
Büſten ſind ausgeſchloſſen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 15. April.

3f. Brief. Geld. 3f-Pr. freiw. Anl. 5 106 Pomm. Pfudbr. 3
St. Schuldſch. 32 86 852 K. u. Nm. do. 3 96
Seeh. Pr. Sch. 1027/, Schleſiſche do. 3
Kur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 rant. do. 31Brl. Stadtobl. 5 101 103/, Pr. Bk.-A.-Sch.

do. do. 3 TWſtpr. Pfandbr 3 90 Friedrichsd'orGroßh. Poſ. do. 4 1007/,, 100 And. Goldm. a

do. do. 3 905 5Oſtpr. Pfandbr. 3 93 92 [Disconto



Eiſenbahn Actien.
e

e

t Berl. Hambg.4 100/, G.

Brl. Anh. Lit. 1 22.89 b. ter a e
do. Hamb. 4 74 75/, à 75 b. de hredo. St.-Star. 4 103 B. d Lictp s (99 r Bde Pottd r de Stertiner 5 108MagdHibſt las s Magd.Leipz. 4 99 G.
r 648, B. alleThür. bzin Dind. 3/,93 à V b. w. e r b
do. Aachen 4941 S. Rh. v. St.gar. 31,83 S
ounn Cöln d. L priorität 4 89 SS 7s S. do. St. Pr. 4 77 B.Vohw.KlhlMert. 31/,82*/, à 83 bz. u. B. de d F.

do Zwabahn do. do. 5 104, SDöſchl. I. A. ſ3 S. do. II. Serie 5 102
do. Lit. B. 3/,102 B. do 8wgbahn aSee 68 G. m un er-Frend.e ge bleſcht 81Berg. Märk.! 4 39 G. CoſelOd b. TStarg. Poſ3/,82 bz. u. G. all Bern z
Zries e es b. do. I. Serie 5 82 B.Mad.Wittb. rsl.Freib.Quitt. B. Berg.-Märk. 5 1100 bz.
Aach.Maſitr. 4 F

J Act. Ausländiſchen tte. 4 331- e à bz.

do. Priorit. 5 b. p e
Aetien. m 7 vSerl.- Anhalt 4 95 bz. u. B. cklb. Thlr. 4 33 B.

Leipzig, 15,. April. g
T Ange taatspapiere. AngeStaatspapiere. en. Geſucht. e cien excl. Zinſ. boten. Geſucht.

Foniglich ſächſiſche Sächſ. do. do. à 490 100',Saene Papiere à kps. Oresd.Eiſenb. w
3 im 14 F. P.-Obl. à 3 /0 m 106von 1000 u. 500 86 Chemn.R.Eiſenb.
kleinere Anl. à 10 4à 402 do. do. v. 500 96 S K. pr. St. chuid

do. do. von 500 u. ſcheine à 3/, in
200 à 5 S 1059 pr. Cour. pr. 100 Jdo. do. kleinere K. k. er Vznigl. ächſ. Land pr. er à 3 v n5 im 14 e oimlv. 1000 u. 506 Ja 14 S.
inere Se eh. ſächſ. bair. r Frsd r 66

S bismi dung x usl. Louisd'orà 490, ſpäter a 3 a nach einge
wenn AusmünzfußeKönigl. pr. Steuer rem 2 lCreditKaſſenſch. a Con v hl3 im 78 r 66 44 auf 100 2Feine en 10 u. 26 K. zLeipz- Stadt Obli auf 100) 2gationen à 3 im Actien der W. B. pr.

St. à 103
v. 1006 u. 500 95 Eeipz. BankActien
kleinere S à 250 pr. 100 l152do. do. 42 V Eyz. Hresd. Eiſen

Sächſ. erbl. Pfand bahnAct. à 100
briefe à 3 t pr. 100116 Svon 500 90 Sächſ. Schleſ. do.von 100 u. 25 2 pr. 100 33à 4 von 500 100 E. -Zitt. do. pr. 100 25
von 100 u. 25 S c Magd. Leipz. Div.

Sächſ. lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100214
briefe à 3 86 Chemnu.Rieſ. E.A.Sachs do do. à d. /0 J 95 à 100 z. 3. zinslos 24 7

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Nordhauſen den 13. April.
Weizen 1 12 bis 1 22 Gerſte 22 bis 26Roggen 26 12Rüböl der Centner 13

Leinöl, der Centner 12
Hafer 16 20

Berlin, den 15. April.
Weizen nach Qualität 45--51
Roggen loco 25--26,

pr. Frühjahr 24 u verk. 24 Br G.
Mai/ Juni 24

Jununni/ Juli 251 Br. 25 G.
Juli Auguſt 25*/, Br. 25/, G.
September Oetober 26*, Br. 26, G.

Gerſte große loco 19-21
kleine 17—-19

Hafer loco nach Qualität 15—-17
pr. Frühjahr 50pfd. 16 Br. 15, G.

Erbſen Kochwaare 29——32
2 Futterwaare 26-27

Rüböl loco 11 Br.
pr. April 11 u. 11 bz.
April Mai 11 à F. bz, 11 Br. G.Mai/ Juni 10/, bz. u. Br. 10 G.
Juni Juli 108 Br. 102, bz. u. G.
Sept. Oct. 10/, à bz., 102 Br. S.

Leinöl loco 11 Br.
pr. April Mai 11 Br. 11 G.

Mohnöl 14, à 14
Palmöl 12 à 12
Hanföl 13
Südſee-Thran 12 à 12
Spiritus loco ohne Faß 14 à 14, bz.

mit Faß pr. April 14 à 14 bz., 148 Br.April Mai li1 a G.
Mai Juni 148 Br., 14l, bz.
Juni/ Juli 148 Br. 147 G.
Juli Auguſt 15 bz. u. Br., 14 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 15. April Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 6 Zoll.
am 16. April Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 14. April Nr. 5 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 15, bis 16 April.

Jm Kronprinzen Hr. Fabrik. Steuer a. Köſtrin. Hr. Rittergutsbeſ.
Schwarz a. Brandenburg. Hr. Lieut. v. Hager a. Jſerlohn. Die
Hrrnu. Kaufl. Werkshagen a Lüdenſcheid, Dräger a. Berlin, Ruck
hard a. Potsdam, Hildebrandt a. Vlotho, Beyer a. Leipzig, Arnheim
a. Deſſau.Etat Jllerche Die Hrrn. Paſtoren Gruſendorf a. Nahrdorf, Mei-

necke a. Kl. Ammensleben. Hr. Jngen.-Major v. Philippi a. Chili.
Die Hrrnu. Kaufl. Krüger a. Halberſtadt, Hecht a. Zerbſt, Rudolphi
a. Niesky, Löber a. Köln, Groſen a. Darmſtadt, Straub a. Karls
uhe.e Hr. OAmtm. Hoch a. Oberröblingen. Hr. Gutsbef.

oldnen Ning:S Bräter a. Bingerode. Hr. Dr. Alſter a. Berlin. Hr. Stad. Scha
Die Hrrnu.dach a. Danzig. Hr. Muſik Dir. Bochner a. Gotha.

Kaufl. Hornewitz a. Göttingen, Schmidt a. Weimar.
Engliſcher Hof: Die Hrrn. Kaufl. Beck a. Cölleda, Knauth a. Jü-

lich, Holzinger a. Mannheim. Hr. Rent. Redslob a. Ellingen. Hr.
Oekon. Schumann a. Bromberg.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Kramer a. Berlin, Hutmacher
a. Kaſſel, Knabe u. Sonnenfeld a. Nordhauſen. Hr. Gutsbeſ. Schier
olz a. Breslau.Golh u Kugel Die Hrrn. Hekon. Stahlmann a. Rothenburg, Thon

Hr. Rittergutsbeſ. v. Thielau a. Frankenſtein. Hr.
a. Deſſau.

enbahn:Sur rer a. Grombach. Hr. Stud. Seetern u. Hr. Baubefl-
Seetern g. Schwarzenbach. Hr. Kaufm, Riemer g. Köln.

d a



Bekanntmachungen.
Den höheren Orts ergangenen Beſtim

mungen zufolge, ſoll die im unmittelbaren
Anſchluſſe der Stadt Zeitz belegene Do-
maine Schloß Vorwerk Zeitz, und zwar

1) die Gebäude derſelben nebſt einem
Areal von 234 Morg. 40 [DR., in:

3 Morg. 55 R. Hof u. Bauſtelle,
7 135 Gartenland,134 11 Ackerland,
2 39 Weieſe,93 Weidicht,

73 176 Hutung,8 92 Wege und2 159 Graäben u. Waſſer-
löcher,

beſtehend, von Johannis 1850 ab, auf
ſechs nacheinander folgende Jahre und mit-
hin bis Johannis 1856;

2) die übrigen Grundſtücke dieſer Do-
maine von 422 Morgen 108 [R., in:

335 Morg. 108 R. Ackerland,

66 86 Wieſe,2 107 Weidicht,e 21 Hutung,12 141 Wege und2 5 Graäben u. Waſſer-löcher,

beſtehend, in Parzellen von bis 4 Morg.
Fläche ebenfalls, jedoch ausſchließlich der
Wieſen von 66 Morg. 86 R., auf ſechs
nacheinander folgende Jahre von Michaelis
1850 bis dahin 1856, die Wieſe von 66
Morgen 86 [R. aber nur auf ein Jahr

von Johannis d. J. bis dahin 1851
im Wege der öffentlichen Licitation an den
Meiſtbietenden verpachtet werden.

Die ſpeciellen Licitations- und Verpach-
tungs Bedingungen nebſt der Karte der
Domaine Zeitz und dem Vermeſſungs-
und Parcellirungs-Regiſter, ſo wie nebſt
dem Verpachtungs- Plan derſelben können
taäglich, mit Ausſchluß der Sonntage, wah-
rend der Amtsſtunden in unſerer Domai-
nen-Regiſtratur, ſo wie nicht minder auch
in dem Rent- Amts Locale zu Zeitz, wo
ſolche ausliegen eingeſehen werden.

Zu dieſer Verpachtung haben wir, und
zwar für die Gebaäude nebſt den dazu ge-
legten Grundſtucken, einen Licitationstermin

auf Montag den 6. Mai d. J.,
und fur die übrigen Grundſtücke, einſchließ
lich der Wieſen acht Tagen ſpaäter,

auf Montag den 13. Mai d. J.
und folgende Tage

Vormittags 9 Uhr, in dem Geſchaftslocal
des Königlichen Rent-Amts zu Zeitz vor
dem Departementsrath, Regierungs Rath
von Rode anberaumt. Der Zuſchlag
bleibt jedoch unſerer Genehmigung vorbe-
halten, und zwar mit dem Rechte der
Auswahl unter den drei Beſtbietenden.

e v en v eergeer1 e T000 e !e er r7

Zahlungsfaähige Pachtluſtige werden da
her zu dieſen Terminen hierdurch eingela
den, wobei wir bemerken:
a) daß es zum Nachweiſe der Zahlungs-

fähigkeit der Beſtbietenden genügt,
wenn dieſelben das gebotene einjahrige
Pachtgeld ſofort baar oder in inlandi-
ſchen Staatspapieren nach dem Cours-

werthe deponiren;
b) daß die zu verpachtenden einzelnen

Parcellen noch vor dem Eintritt der
Termine mit Pfahlen werden angeſteckt
werden, auf welchen ſich die Nummern
verzeichnet finden, unter welchen die
Ausbietung erfolgen ſoll, und

o) daß die einzelnen Parcellen den Pacht-
luſtigen auch vor dem betreffenden Ter-
min, durch einen hierzu beſtellten
Königl. Feldmeſſer, auf dem Felde
ſpeciell werden nachgewieſen werden,
und dieſer Feldmeſſer zu dieſem Behuf
ſchon den 11. Mai d. J. Vormittags
auf dem Königl. Rent-Amte zu Zeitz
ſich einfinden wird.
Merſeburg, d. 8. April 1850.

Königliche Regierung,
Abtheilung fur die Verwaltung der directen

Steuern, Domainen und Forſten.
Rinne.

Das im Aſcherslebener Kreiſe, 4
Meile von Magdeburg, ebenſoweit von
Halberſtadt, 3 Meilen von Quedlinburg
und Stunde von der Magdeburg-
Schneidlinger Chauſſee belegene Konigliche
Domainen-Amt Boernecke, welches aus:

1068 Morgen 89 [Rth. Acker
84 Morgen Wieſen
8 Morgen 71 [IRth. Garten,

149 Morgen 36 [Rth. Anger,
1 Morgen 36 Rth. Unland

beſteht, ſoll mit allen dazu gehörigen Koö
niglichen Wohn und Wirthſchaftsgebäu-
den von Johannis d. J. ab auf achtzehn
hinter einander folgende Jahre zur offent-
lichen meiſtbietenden Verpachtung geſtellt
werden. Qualificirte Pachtluſtige werden
eingeladen, ſich in dem auf den

16. Mai d. J. Vormittags 10 Uhr
vor dem Herrn Regierungs-Rath Sper-
ling in unſerem Seſſionszimmer anſte-
henden Termine einzufinden und ihre
Gebote abzugeben.

Die Verpachtungsbedingungen liegen in
unſerer DomainenRegiſtratur und auf dem
Amte Boernecke zur Einſicht bereit;
auch befindet ſich auf letzterem die Karte
von der Amts Feldmark.

Magdeburg, den 27. März 1850.
Königliche Regierung, Abtheilung
fur die Verwaltung der directen Steuern,

Domainen und Forſten.
v. Werder.

Bekanntmachung.
Zur Verpachtung der Grasnutzung in

den Graben und an den Boſchungen der
Chauſſeen des Wegebaukreiſes Halle an
den Meiſtbietenden habe ich einen Ter-
min auf

Montag den 22. d. M. Vormittags
um 9 Uhr

im Gaſthofe zur Tanne vor dem Klaus
thore hierſelbſt angeſetzt, wozu ich Unter
nehmungsluſtige hiermit einlade.

Halle, den 14. April 1850.
Der Wegebaumeiſter

Steudener.

3 Thaler Belohnung.
Entſprungen iſt am grünen Donners-

tag in Halle vom Dampfwagen ein klei-
ner gelbbrauner Hund, eine Art Wind-
ſpiel. Derſelbe hat 4 weiße Pfoten, wei
ße Bruſt, weiße Schwanzſpitze und wei-
ßen Fleck am Hinterhals; er trug ein neu-
ſilbernes Halsband mit blauem Leder ge-
fuüttert und dem Leipziger Hunde-Steuer-
Zeichen. Derſelbe hört auf den Namen
„Pius Wer ihn in der Buchdruckerei
des Herrn W. Ploötz in Halle oder in der
Buchdruckerei von Friedrich Rückmann
in Leipzig, Petersſtraße Nr. 27, zurück
bringt, erhält obige Belohnung.

Haus- Verkauf.
Den 4. Mai Nachmittags 1 Uhr werde

ich mein Haus unter den annehmlichſten
Bedingungen im Wönigerſchen Gaſthofe
an den Meiſtbietenden verkaufen laſſen.

Roßleben, d. 16. April 1850.
Dr. Schmiedt.

J

Circa 60 Stück ſchwere Maſthammel
ſtehen auf dem Rittergute Rieda bei
Zörbig zum Verkauf.

Friſcher Kalk
Sonnabend den 20. d. M. bei Trübe.

Spatzier- und Reiſeſtöcke
empfiehlt zu billigen Preiſen

Guſt. Pfautſch, Schmeerſtr. Nr. 479.

Auf einem großen Rittergute, in der
Nahe von Halle, kann ein mit den nö
thigen Schulkenntniſſen ausgerüſteter jun
ger Mann ſofort als Oekonomie Lehrling
plazirt werden. Nähere Auskunft ertheilt

ummelmann, Bierbrauer.
Halle, den 16. April 1850.

Sonntag den 21. d. M. Tanzmuſik im
Gaſthof zur Lerche““, durch die Bedie

nung der Bergſaänger.
G. Eiſenſchmidt.



Holländiſchen Kornbranntwein, à Qu. 5 Sgr.,
von ausgezeichnet gutem und reinem Geſchmack.

Halle. Ernſt Vecker.Varinas, allerbeſte Qualität,
Halle. e e e Ernſt Vecker.Die Sonnen und RegenſchirmFabrik von Friedr. Ant. Spiess

empſichlt
im alten
ſchirme,
wie Reparaturen

am Waiſenhauſe
in ihrem Verkaufsgeſchäft, Neun Häuſer Nr. 199, Herrn Heynemann vis à vis, ſo wie
Geſchäft eine reiche Auswahl der modernſten Frühjahrsknicker, Sonnen- und Regen-
die neueſten franz. Seidenſtoffe, Halbſeide, Baumwolle zum Ueberziehen derſelben, ſo

ſchnell und billigſt beſorgt werden.

Leipzig nach Cöthen
z

h

eAäaäv c We.
wo Zug wird

Bekanntmachung.
Der ſeit dem 19. v. Mts. eingerichtete Extra Zug von

zum Anſchluß an den um
12/, Uhr Nachts von Cöthen nach Berlin abgehenden c i

F

vom 14. d. Mts. an bis auf Weiteres
von Cöthen nach Magdeburg weiter expedirt werden.

Abfahrt von Leipzig 11 Uhr Abends,
21 Uhr Nachts.

Magdeburg, den 9. April 1850.

Ankunft in Magdeburg gegen

Direktorium
der Magdeburg-Cöthen- Halle Leipziger Eiſenbahn- Geſellſchaft.

Ein Gaſthof in frequenter Lage, in
oder in der Nahe einer Stadt, wird am
liebſten zu pachten, geeigneten Falls
auch zu kaufen geſucht. Zuverlaäſſige ſpe
cielle Mittheilungen erbitte ich mir franco.

F. Lorber in Jena.

Ein neues Sopha und ein engliſches
Kumtgeſchirr iſt zu verkaufen große Brau-
hausgaſſe Nr. 365 bei F. Naumann.

Fett-Vieh- Verkauf.
20 Stuck fette Schweine, fette Ham-

mel und Kuühe verkauft Uhlig in Lauch-
ſtädt.

Eine neumelkende Kuh mit dem Kalbe
ſteht zu verkaufen bei dem Gutsbeſitzer
Kößler in Harsdorf.

Ein tüchtiges Hausmädchen wird ſo
fort geſucht Lange Gaſſe Nr. 1964.

Einen Lehrling ſucht der Drechsler-
Meiſter Trobitzſch in Merſeburg,
Rittergaſſe Nr. 172.

Sonntag den 21. April Abends 6 Uhr
Concert- Muſik mit Geſang von dem
vereinigten Muſikcorps von Lauchſtädt,
wo 13 Mann ihre Aufwartung machen
werden hierzu ladet ergebenſt ein

W. Großmann in Rockendorf.
Feldſchlößchen.

Heute, Mittwoch, Geſellſchaftstag.

Böllberg.
Mittwoch, Geſellſchaftstag, bei

Ratſch.
Auch wird ein gewandter Kellnerbur-

ſche zum 1. Mai geſucht.

Bad Wittekind.
Heute, Mittwoch, Coneert.

Donnerstag den 18. April
Großes
in der Weintraube
rung
Saale.
milie 5 Anfang 3 Uhr.

B. Buchbinder, Muſikmeiſter.

bei gunſtiger Witte-

Die Jager ſchießen auf der Wieſe.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Militair- Concerte
im Garten, bei ungünſtiger im
Entrée à Perſon 2 à Fa- B.

Guten bairiſchen Hopfen zu Erlanger
und Braunbier verkauft in Centnern und
einzeln zu billigen Preiſen

Hummelmann.
Halle, den 16. April 1850.

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Jhren lieben Verwandten und Freun-
den empfehlen ſich, ſtatt beſonderer Mel
dung, als Verlobte:

Amalie Hahn,
Auguſt Gerſtner, Diakonus.

Halle u. Laucha, d. 15. April 1850.

Verbindungs- Anzeige.
Unſere heute in der Kirche zu Steud-

t en vollzogene eheliche Verbindung beeh-
ren wir uns auswärtigen Verwandten und
Freunden hierdurch ergebenſt anzuzeigen.

Teutſchenthal, den 14. April 1850.
Carl Brandt,

Amalie Brandt, geb. Jahn.

t Ä ee

Den 11. April Nachmittags 2 Uhr
entſchlief ſanft und ruhig, nachdem ein

Lungenſchlag ihr Leben endete, unſere
theure Gattin und Mutter,

Schwieger und Großmutter, Jo
Roſine Püttmann geb.

FZ3eiſing, in ihrem 56. Lebensjahre,

die Her Apri 1858



des ordentlichen

Beilage zu Nr. 88 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Mittwoch, den 17. April 1850.

Deutſchland.
Erfurt, d. 16. April. Jn der geſtrigen Sitzung des

Volkshauſes wurde zunächſt ein Antrag von Stahl, Trieſt
u. A. auf allgemeine Diskuſſion beſeitigt, und ſodann zu der
Diskuſſion und Abſtimmung über die einzelnen Vorlagen ge
ſchritten. Unter den Rednern ſind zu bemerken: v. Bis-
mark-Schönhauſen und v. Gerlach, welche in H. 1 ſtatt
„Reich“ das Wort „Union“ ſetzen wollen. Beſeler und
Graf Schwerin ſprechen für das „Reich“, wofuür ſich auch
die Mehrheit der Verſammlung erklärt. Der von dem Aus-
ſchuß in Betreff des 2 des Verfaſſungs Entwurfs vorge-
ſchlagene Zuſatz zur AdditionalAkte wird trotz des Widerſpruchs
von Buß angenommen. Zu H. 14 des Verfaſſungs Entwurfs
wird ein Verbeſſerungs- Antrag von Trieſt, wonach es jetzt
heißt: leiſten dem Reichs Vorſtand den Eid der Treue und
ſchwören, die Reichs Verfaſſung gewiſſenhaft zu befolgen an
genommen. Abgelehnt wird mit uberwiegender Majorität ein
Antrag der äußerſten Rechten, an die Stelle des Staatenhau-
ſes ein Furſtenhaus treten und das Fürſten-Collegium wegfal-
len zu laſſen. Bismark-Schönhauſen und Stahl ſpra-
chen dafür, Baſſermann, Rieſſer und der Vorſitzende
des Verwaltungsrathes dagegen. Das dem Reichsvorſtande zu
bewilligende abſolute Veto wurde mit einer an Einſtimmigkeit
gränzenden Majorität auf Antrag des Ausſchuſſes und oh-
ne Diskuſſion angenommen. Jn Betreff des Budgets be-
ſchloß die Verſammlung ebenfalls auf Antrag des Ausſchuſſes,
daß dem zweiten Satze von Nr. 6 in H. 101 folgende Faſſung
gegeben werde: „Dieſem ſteht innerhalb des Geſammtbetrags

i Budgets, ſo wie derſelbe auf dem erſten Reichs
tage oder durch Reichsbeſchlüſſe feſtgeſtellt iſt, nur das Recht zu,
Erinnerungen und Ausſtellungen zu machen, uüber welche das
Volkshaus beſchließt.“

Mehrfachen Verſicherungen zufolge iſt in dem, am 14. zu
Charlottenburg gehaltenen Miniſterrathe beſchloſſen worden,
auf die Annahme der Verfaſſung en -bloe einzugehen.

Erfurt, d. 16. April. Der Antrag, den folgende Ab-
geordnete: Bodelſchwingh Dr. Schubert, Zedelius, Harkort,
Roepell, Richthofen, v. Vincke (Bochum), Hergenhahn, Ed.
Vieweg, Fürſt zu Wied, v. Sanger, Marks, Graf Keller, Graf
Schwerin, Boöcking J., Liebmann, Plathner, Dechen, Reh, Em-
merling, Sprengel, Viebahn, Burchardt, H. Gagern, v. Vincke
(Neiſſe), Kiefer, Viehoff, M. v. Gagern, Pfannebecker, Kieſchke,
Wichura, Wagner, Graf Keyſerling, Karl, Mathy, Dr. Knyn,
Baſſermann, Schultze (Ruppin), Hegel, Selckmann, Zimmer
mann, Hauſſer, Brescius, Wernher, Linz, v. Maltzahn, Speß-
hardt, Hofmann, Granier, Beſeler, Graf Lehrbach, Klotzſch,
Tannen, Buürgers, Pannier, Petri, Matzerath, Kuhne, Dennig,
Camphauſen, Dr. Schwartze, Deuſter, Beſſer, Emmerling (Son-
dershauſen), G. Kries, v. Hollaufer, v. d. Oſten, Dr. Boölte,
Soiron, Duncker, v. Beckerath, Auerswald, Beck, Geßler, Grod-
deck, v. Solemacher, Speyerer, Dr. Claeſſen, Braun (Cöslin),
Schumacher, Meviſſen, v. Prittwitz, angenommen haben, über
den in der Sonnabendſitzung und geſtern diskutirt worden iſt
und der bereits in ſeinen erſten Theilen zur Annahme gelangt,
lautet: Das Volkshaus wolle nachſtehende Beſchluſſe faſſen:
J. Das Volkshaus ertheilt dem unter den Regierungen verein
barten und dem Statut des Buündniſſes vom 26. Mai 1849
beigeſchloſſenen Entwurfe der Verfaſſung des deutſchen Reiches
und der demſelben interpretirenden Denkſchrift, ſowie dem gleich
zeitig vereinbarten Entwurfe eines, die Wahlen der Abgeord-
neten zum Volkshauſe betreffenden Geſetzes ſeine volle und un-
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bedingte Zuſtimmung. II. Das Volkshaus ertheilt der mit der
Eröffnungsbotſchaft vom 20. März 1850 vorgelegten Additio
nalakte zu dem Entwurfe der Verfaſſung des deutſchen Reiches
gleichfalls ſeine volle und unbedingte Zuſtimmung. III. Das
Volkshaus ermachtigt auf den Antrag der verbündeten Regie
rungen den Reichsvorſtand, mit denjenigen zum Bündniſſe ge
hörigen Staaten, welche, ſo lange Holſtein und Lauenburg, oder
einer dieſer Staaten außerhalb des Bundesſtaates ſtehen, eine
freiere Bewegung bei Regelung ihrer Handelsgeſetzgebung und
ihrer Handelsbeziehungen zu den nicht verbündeten Staaten in-
nerhalb und außerhalb Deutſchlands und eine Vertretung ihrer
Handelsintereſſen durch beſondere KonſularAgenten in Anſpruch
genommen haben, die nöthigen Vereinbarungen unter der Wah
rung der Jntereſſen der Union zu treffen und ſolche dem näch
ſten Reichstage zur definitiven Genehmigung vorzulegen.
IV. Das Volkshaus beſchließt, dem Verwaltungsrathe der
verbündeten Regierungen vorzuſchlagen, a) in dem Entwurfe
der Verfaſſungsurkunde nachſtehende 99. zu ändern wie folgt:
1) 99 erſten Abſatz „Ein Reichsbeſchluß kann nur durch die
Uebereinſtimmung beider Hauſer einerſeits und ſowohl des Reichs
vorſtandes, als des Fürſten -Kollegiums andererſeits gültig zu
Stande kommen 2) 8. 101 zweiten Satz von Nr. 6. „Die-
ſem ſteht innerhalb des Geſammtbetrags des ordentlichen Bud-
gets, ſowie derſelbe auf dem erſten Reichstage, oder durch Reichs
beſchlüſſe feſtgeſtellt iſkt, nur das Recht zu, Erinnerungen und
Ausſtellungen zu machen, über welche das Volkshaus beſchließt
3) Jn den 8 102, 104, 106 und 107 das Wort Reichs
oberhaupt“ durch das Wort „Reichsvorſtand“ zu erſetzen;
4) Den 134, das erſte Alinta: „Die Auswanderungsfreiheit
kann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht be
ſchränkt werden. Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden
5) Den F. 136 das zweite Alinea: „Dieſer Befehl muß im
Augenblick der Verhaftung, oder ſpäteſtens im Laufe des
folgenden Tages dem Verhafteten zugeſtellt werden
6) Das Alinea 6 hier zu ſtreichen, dagegen aber daſſelbe in
Rückſicht auf die Handelsmarine dahin zu faſſen: Die fur das
Seeweſen erforderlichen Modificationen dieſer Beſtimmun-
gen werden beſondern Geſetzen vorbehalten; 7) im t. 183
sub Nr. 1 ſtatt „24 Stunden zu ſetzen „oder ſpäteſtens
im Laufe des folgenden Tages 8) im g. 139 ebenſo die
Friſt von „24 Stunden in die „ſpäteſtens im Laufe des
folgenden Tages zu verwandeln 9) das Alinea 4 des 141:
„über Preßvergehen, welche das Geſetz nicht ausdrucklich aus
nimmt, wird durch Schwurgerichte geurtheilt;“ 10) den zwei-
ten Satz des J. 144 „den Bürgerlichen und Staatsbürger-
lichen Pflichten darf daſſelbe keinen Abbruch thun 11) den
d. 147 ganz zu ſtreichen 12) das Alinea 1 des F. 148 und
den S. 149 zu ſtreichen und dem 148 folgende Faſſung zu
geben „Die Religionsverſchiedenheit iſt kein Ehehinderniß. Für
jede geſetzlich zuläſſige Ehe hat das Geſetz eine gültige Form der
Eingehung zu gewähren 13) dem zweiten Satz des 9. 151
folgende Faſſung zu geben: „„Er ubt ſie durch die von ihm
ernannten Behörden aus 14) das Alinea 2 des 152
zu ſtreichen; im Uebrigen aber den 9. 152 wie folgt zu faſ-
ſen: „Unterricht zu ertheilen und Unterrichts und Erzie
hungsanſtalten zu leiten, ſteht jedem Deutſchen frei, wenn er
ſeine Befaähigung der betreffenden Staatsbehörde nachgewie
ſen hat;“ 15) das Alinea 1 des H. 154 zu faſſen: „Die of
fentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflichten der Staats-
diener;“ 16) im Alinea 2 des 9. 157 die Worte: „Beim Heer
und der Kriegsflotte jedoch nur in der Weiſe, wie es die Dis
ziplinar Vorſchriften beſtimmen zu ſtreichen 17) den 158:
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„Eine vorgängige Genehmigung der vorgeſetzten Dienſt-
behörde iſt nicht nothwendig, um öffentliche Beamte wegen
ihrer amtlichen Verhandlungen gerichtlich zu verfolgen 18) das
Alinea 2 159: „Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nicht auf
Volksverſammlungen unter freiem Himmel, welche auch in Be-
zug auf vorgaängige obrigkeitliche Erlaubniß der Verfügung des
Geſetzes unterworfen ſind 19) im Alinea 1 des S. 160 den
Satz „dieſes Recht ſoll durch keine vorbeugende Maßregel be
ſchränkt werden zu ſtreichen; 20) im Alinea 2 das Wort
„inſonderheit“ einzuſchalten und es zu faſſen: „die Ausubung
der in dieſem g. und in 159 feſtgeſtellten Rechte ſoll, in
ſonderheit zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit, durch
das Geſetz geregelt werden 21) den H. 161: „Die in den
g9. 136, 188, 157, 159 und 160 enthaltenen Beſtimmungen
finden auf das Heer und die Kriegsflotte nur inſoweit Anwen
dung, als die militäriſchen Geſetze und Disziplinar- Vorſchriften
nicht entgegenſtehen 22) den 168 zu ſtreichen; 23) das
Alinea 2 des F. 176: „Ausnahmen von der Oeffentlichkeit be
ſtimmt das Geſetz;“ 24) die Beſtimmung sub a zu 182
zuzuſetzen: „die Betheiligung des Staates bei der Anſtellung
des erſteren beſtimmen die Landesgeſetze;“ 25) den H. 186 zu
ſtreichen 26) im 9. 195 hinter „Hausſuchung“ das Wort
„und“ zu ſtreichen und hinter „Verſammlungsrecht“ einzu
ſchalten „und Vereinsrecht.“ Der Additionalakte fol-
genden Anhang beizufügen: Art. 1. Die Ausführung der in
den 2 und 3 der Verfaſſung enthaltenen Beſtimmungen
wird einer näheren Verſtändigung mit den betreffenden Regie
rungen vorbehalten. Art. 2. Während des bis zur vollendeten
Einführung der Verfaſſung verfließenden Zeitraumes ſoll die
Ausübung derjenigen Rechte der Regierungen und der Volks-
vertretung in den einzelnen Staaten, welche nach der Verfaſ-
ſung auf die Unions- Regierung und das Parlament übergehen,
nach Zeit und Umfang nur in dem Maaße in den einzelnen
Staaten aufhören, als deren Ausübung durch die UnionsRe-
gierung und der verfaſſungsmäßigen Mitwirkung des Parla-
ments übernommen werden kann und uübernommen wird, indem
übrigens dem Ermeſſen des Verwaltungsrathes und beziehungs-
weiſe der Unions Regierung anheim geſtellt wird, bis zur nach
ſten Parlamentsſitzung die fortſchreitende Einführung und Aus-
führung der Verfaſſung in geeigneter Zeit und Weiſe zu be-
wirken. Für den Fall, daß ſämmtliche von dem Staaten
hauſe und dem Volkshauſe übereinſtimmend beſchloſſenen Aban
derungs Vorſchläge oder einzelne derſelben, durch das Organ des
Verwaltungsraths oder der Reichsregierung die Genehmigung
der verbündeten Regierungen erhalten, ertheilt das Volkshaus
hierdurch ſeine Zuſtimmung, daß die Verfaſſungsurkunde, das
Wahlgeſetz und die Additionalakte nach Maßgabe der genehmig-
ten Vorſchläge abgeändert und in dieſer abgeänderten Geſtalt
promulgirt werden, wobei das Volkshaus jedoch gleichzeitig da
mit einverſtanden iſt und erklärt, daß es, inſoweit jene Vor
ſchläge ganz oder theilweiſe die gedachte Genehmigung nicht er
halten, bei den durch die Zuſtimmung des Reichstags nach
allen Seiten hin rechtsverbindlich gewordenen Beſtimmungen der
Verfaſſungsurkunde, des Wahlgeſetzes und der Additionalakte
zu verbleiben habe.

Der Verfaſſungs- Ausſchuß des Staatenhauſes, deſſen Vor
ſitzender von Schleinitz iſt, hat von den Abgg. Camphauſen
(Geh. Finanzrath), von Patow und von Spybel Bericht erſtat
ten laſſen.

Schweiz.
Aus dem Berichte des Bundesraths über die deutſchen

Arbeitervereine bringt die D. A. Ztg. folgendes Acten-
ſtück Bei den Papieren des Entwurfs des Vereins von Lu-

mzern findet ſich nämlich ein Jnſtructionsentwurf für den Abge
ordneten des deutſchen Arbeitervereins in der Schweiz zum Ar-
beiterparlamente in Berlin unterzeichnet: „Bern, d. 14 Aug.
1848. Der Bernerverein, deſſen Praſident, Dr. Geyögger.“
Nach einer langern Jnſtruction über verſchiedene organiſche Ein
richtungen ſchließt der Entwurf mit Folgendem:

Dies im Einzelnen der Sache beim Arbeiterparlamente, betreffend
Hauptanfichten über eine republikaniſche Staatseinrichtung. Erſtens die
künftige republikaniſche Staatseinrichtung in Deutſchland wollen wir nie
als vollkommen anerkennen: a) Solange irgend ein Beamter höher beſol-
det iſt als ein Arbeiter durchgängig verdient. b) Solange nicht alle
Staatsbeamten gleich beſoldet ſind. c) Solange nicht die gröbern Arbei-
ter wie Straßenbau, Waſſerbau, Eiſenbahn und Kanalarbeiter gleich
beſoldet ſind, wie die Arbeiter durchgängig bezahlt werden. Solange
nicht Grundbeſitz Staatseigenthum iſt. e) Der Staat ſoll die Schuler
ziehung der Jugend unentgeltlich übernehmen. Jn den Schulen darf kein
Religionsunterricht gelehrt werden, indem die Jugend erſt mit reiferm
Alter ſich darüber ſoll ausſprechen können, ob dieſelbe ſich einer Reli
gionsgeſellſchaft anſchließen will oder nicht und welcher? Die Religions
lehrer ſollen von der Gemeinde beſoldet werden, und zwar, ſolange Je
mand im Staate geduldet wird, von denjenigen Gemeinden, welche einen
ſolchen Lehrer haben wollen. Es dürfen im Staate keine Zölle erho
ben werden, ſondern alle Staatsausgaben müſſen durch Erhebung einer
Progreſſivſteuer vom Capital und Vermögen und durch Erbſchaftsſteuer
beſtritten werden. h) Aller Handel ſoll Staatsſache ſein doch darf der
Staat kein Geldgeſchäft daraus machen, ſondern die Sache ſo wohlfeil
verkaufen daß nur die ausgelegten Gelder nebſt Zinſen herauskommen.
Alle Angeſtellte find gleich beſoldet, wie andere Staatsangeſtellte. i) Alle
ſtehenden Truppen müſſen abgeſchafft werden und Milizdienſt eingeführt
werden. K) Es darf im Staate kein Geſchäft ausgeführt werden, wo
durch ein Bürger ſich auf Unkoſten ſeiner Mitbürger bereichern kann, ſon
dern der Ueberfluß in allen Geſchäften ſoll unter allen Arbeitern nach
Verdienſt gleich vertheilt werden wohlverſtanden, nachdem die Zinſen von
allfällig geliehenen Geldern bezahlt ſind folglich ſollen die Meiſterſchaf
ten ganz aufhören und ſtatt deſſen eine Bruderſchaft ins Leben gerufen
werden. Vermögen darf nur in Geld geſammelt werden indem die
unbeweglichen Güter Staatseigenthum find; ebenſo dürfen die Bürger
das Geld niemals an ihre Mitbürger gegen Procente ausleihen, ſondern
daſſelbe in die Staatsbank gegen zu beſtimmende Procente einlegen, von
wo aus die Bürger in Proportion ihre Betriebskoſten beziehen.

Es iſt dieſes das einzige Actenſtück, welches ſich nicht blos
mit dem Niederreißen, ſondern auch mit dem Neubau beſchaf
tigt. Freilich in einer Weiſe, die kein Bedenken, ſondern nur
Bedauern erregt.

Frankreich.
Paris, d. 13. April. Jn der heutigen Sitzung der

National Verſammlung interpellirte der Abg. Beaune (Linke)
den Miniſter des Jnnern wegen des Verbots mehrerer ſocial.
Wahlverſammlungen. Herr Baroche antwortete ſogleich darauf
und die Verſammlung ſtimmte dem Miniſter mit bedeutender
Majorität bei. L. Napoleon iſt aufs Neue inſultirt worden
und zwar auf einer Reiſe nach Verſailles. Man erwartet
ſehr ſtrenge Maßregeln, wenn die Wahl am 28. nicht fur die
Regierung günſtig ausfallt. Der Papſt iſt am 6. in Terracina
angekommen.

Dänemark.
Kopenhagen, d. 13. April. Seit einigen Tagen befin-

det ſich der Graf Otto Rantzau aus Holſtein (fruher daäni-
ſcher Geſandter in St. Petersburg) hier. Ob ſeine Miſſion
nur ſeitens der Ritterſchaft oder auch zugleich ſeitens der Statt
halterſchaft veranlaßt worden iſt, kann ich nicht beſtimmt ſagen.

Es werden in dieſen Tagen, wie es heißt, auch noch Graf
Criminil und Syndikus Prehn in dieſer Angelegenheit hier
erwartet. Wahrend es ſonach den Anſchein hat, daß eine
friedliche Vermittelung mit allen Kräften und allem aufrichtigen
Ernſte ſeitens der Herzogthümer erſtrebt und gewünſcht wird,
erregt die hier heute bekannt gewordene Proklamation des neuen
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Ober Generals der ſchleswigholſteiniſchen Armee, des Generals
v. Williſen an die Armee ein allgemeines Erſtaunen. Man
kann nicht begreifen, wie eine ſolche Sprache mit den friedlichen
Wünſchen und Abſichten in Uebereinſtimmung zu bringen iſt.
Der politiſche Standpunkt, von welchem die Proklamation aus
geht, abgeſehen von der drohenden kriegeriſchen Sprache, iſt es
beſonders, worüber man hier ſtaunt.

Die Fregatte „Thetis“, die Korvette „Walkyrien“ und die
Brigg „Oernen“ ſind vorgeſtern nach der Oſtſee abgeſegelt.
Mehrere andere Fregatten und Korvetten werden in dieſen Ta

gen zum Abſegeln fertig. (D. R.)
Griechenland.

Athen, d. 28. März. Nach einer gewiſſenhaften und
ohne irgend einen fremden Einfluß vollendeten Arbeit ſoll Ba-
ron Gros endlich zu einem mit jenem des Herrn von Thou-
venel faſt übereinſtimmenden Endreſultate gelangt ſein. Er
wird dem Juden Pacifico und Herrn Finlay ungefähr 60,000
Drachmen zugeſtehen; die anderen Reclamationen ſollen als
unzuläſſig erklärt werden ſowohl im Prinzipe, wie in den
Konſequenzen, welche England daraus zieht. Herr Gros ſoll
ſchon vorgeſtern eine offiziöſe Zuſammenkunft mit Herrn Wyſe
gehabt haben, der zufolge Pacifico und Finlay auf das Admi-
ralſchiff berufen wurden und ihnen erklärt wurde, daß ſie
gleich nach Empfang der Summe Griechenland verlaſſen müß-
ten. Es heißt auch, daß Baron Gros nach Beendigung dieſer
delikaten Aufgabe, an die Löſung einer anderen, eben ſo deli
katen und für Griechenland eben ſo nützlichen ſchreiten werde;
er ſoll geſonnen ſein, der Regierung die Vortheile klar zu ma-
chen, welche ſich fur ſie daraus ergeben wurden, wenn ſie end-
lich einen Charakter der Ordnung und Stabilitaät, unter Mit-
wirkung der Kapazitäten aller Parteien, annehmen wollte.
Der außerordentliche Geſandte Griechenlands in St. Peters-
burg, Herr Zographos, hat bereits mehrere Depeſchen geſchickt,
welche in Athen und noch mehr unter der chriſtlichen Bevölke
rung des Orients viel Aufſehen erregen. Der Kaiſer habe ihn
ſehr freundlich empfangen dann bei der Hand genommen und
in ſein Kabinet geführt, wo er ihm ſagte, daß das Glück und
die Bluthe Griechenlands einer ſeiner lebhafteſten Wunſche ſei,
und daß ſeine Regierung allen ihren Einfluß und ihre Thatig-
keit zur Erreichung dieſes Zweckes aufbieten werde.

Königl. Kreis- Gericht zu Halle.
Oeffentliche Sitzung der 3. Deputation für Verbrechen

am 11. April 1850.
1. Fall. Jn dem Prozeſſe Schoch wider Suppe und Eichardt

hatte die Gerichts Kommiſſion zu Lauchſtedt die Beſchlagnahme von
Waaren die im Gaſthofe zur Fortuna in Teutſchenthal lagerten, wi-
der die Verklagten angeordnet und mit der Ausführung dieſer Maßre-

el den Aktuar R. beauftragt. Dieſer begab ſich zu dem Behufe anLrt und Stelle und führte am 20. u. 21. Dec. 1848 den Auftrag aus,
ſah ſich dabei aber nicht bloß wörtlicher Beleidigung, ſondern auch
thaätlichem Widerſtande ausgeſetzt. Dieſer Verbrechen angeklagt, befin-
den ſich heute auf der Bank der Angeklagten: der Oekonom Ehriſtian
Auguſt Suppe (Vertheidiger: Rechtsanwalt Riemer), der Kommis
Hermann Senf und der Hausknecht Boye, wahrend ein 4. Ange
klagter, Kaufmann Guſtav Eichardt, ſich auf flüchtigem Fuße befin
det und der Vorladung durch die öffentlichen Blaätter nicht Folge ge
leiſtet hat.

Aus der Anklage ergiebt ſich, daß Suppe den Aktuar R. vielfach
verhöhnt, z. B. ihn mit „Er“ angeredet, in Bezug auf ihn geaäußert
„„da kann jeder Dumme herkommen 2c.“, ein Faß verdorbener Gurken
als zum Delektiren für ſolche Beamte“ geeignet erklärt, und unter
Drohreden gegen den, der Sachen angreife, ſeine Leute wiederholt auf
gefordert habe, nichts wegbringen zu laſſen. Es hatte der Ortsrichter,
der Gensd'arm, ein Gerichtsbote und mehrere Perſonen auſgehoten
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werden müſſen gleichwohl hatten Suppe's Leute die Sa en, welnach Anordnung des Gerichtsbeamten fortgeſchafft r
von den Trägern angefaßt wurden, feſtgehalten, ſo daß ein Hin und
Herzerren ſtattfand. Dieſes aſtan ſollten ſich beſonders Senf
und Bove ſchuldig gemacht, Senf und Eichardt überdies gleich an
fangs die ihnen vorgelegte ſchriftliche Verfügung für einen Wiſch
der nichts gelte, erklärt haben, ſo wie Eichardt bezüchtigt ward, Flaſchen
mit Arrak, um ihr Forttragen zu verhindern zertrümmert zu haben.

Die Verklagten ſtellten die ihnen ſchuldgegebenen Handlungen in
Abrede; Suppe insbeſondere wollte erſt am 2. Tage hinzugekommen
und trotz ſeiner beſcheidenen Anfrage vom Aktuar R. in brutaler Weiſe
behandelt ſein, ſo wie er überhaupt die von R. zugezogenen Perſonen
beſchuldigte, die weggetragenen Flaſchen Arrak gleich hinterher geleert
zu haben und betrunken geweſen zu ſein.
Es erfolgte nun die Vernehmung von 13 Zeugen, von denen kein

einziger die obenerwähnten Behauptungen Suppe's, ſo dreiſt ſie auch
hingeſtellt worden beſtatigte; vielmehr ergaben die Ausſagen der Zeu
en, daß Suppe gleich am 1. Tage hinzugekommen und daß, trotz viel
acher Verhöhnungen und ſpitzer Reden ſeitens des Suppe, der Aktuar

R. ſich fortwährend gemäßigt „faſt zu ruhig“, ſagte ein Zeuge
betragen. Jm Uebrigen beſtätigte die Zeugenvernehmung die in der
Anklage aufgeſtellten Beſchuldigungen mit der einzigen Ausnahme, daß
eine Theilnahme des Senf an thätlichem Widerſtande nicht erwiefen ward

Das Gericht verfügte wider Suppe wegen Beleidigung eines Beam
ten in Ausübung ſeines Berufes und thätlichen Widerſtandes gegen Ab
geordnete einer öffentlichen Behörde einjahrige Zuchthausſtrafe, wider
Eichardt wegen gleicher Verbrechen 6monatliche Einſtellung in die Mi
litärſtrafabtheilung, wider Boye Den thaätlicher Widerſetzlichkeit
3monatliche und wider Senf wegen Beleidigung einer öffentlichen Behörde in Bezug auf ihren Beruf 14tägiges Gefängniß

Die Höhe der Strafe wider Suppe wurde unker andern darauf ge
ſtützt, daß dieſer zum Widerſtande wiederholt aufgefordert und für die
dadurch hervorgerufenen Folgen hauptſachlich verantwortlich ſei.

2. Fall. Eines Diebſtahls an Hafer, der auf dem Felde in Schwa
den lag, angeklagt, erſcheinen die Handarbeiter Heinecke und Bar
thel und die Ehefrauen Fauſt und Werkling aus Eisdorf. Bei
allen vier Angeklagten waren bei der Hausſuchung Quantitäten Ha
fers, der mit dem Nachts zuvor entwendeten, beſonders kenntlichen
Hafer übereinſtimmte und noch feucht war, gefunden außerdem leite
ten Fuß und Haferſpuren vom Felde des Beſtohlenen nach dem von
Heinecke und Barthel bewohnten Hauſe.

Die beim Leugnen der Angeklagten vernommenen Zeugen ergaben
ſo viel Verdachtsgründe, daß das Gericht alle 4 Angeklagte des kleinen
Felddiebſtahls ſchuldig achtete und den Heinecke und die Fauſt, welche
bereits ſchon einmal beſtraft waren, mit 6 Wochen, die beiden andern
Angeklagten nur mit 14 Tagen Gefängnißſtrafe belegte.

3. Fall. Drei Frauen aus Schiepzig ſind der Entwendung von Kohl
köpfen angeklagt; zwei derſelben bekennen ſich ſchuldig, die 3. dagegenwill die 27 Kohlköpfe, die in ihrem und ihres kleinen Sohnes Korbe

angehalten ſind, gefunden haben. Doch wird auch ſie, auf Grund der
Zeugenvernehmung, der Entwendung ſchuldig erachtet und bei Verhän
gung der Strafen von 14 und von 7 Tagen ihr die hartere auferlegt,
da ſie ſich nicht durch offenes Bekenntniß einen Anſpruch auf Milde
erworben hatte.

4. Fall. Zwei Nachbaren, der Ziſchlermeiſter Scheffelmann
und der Schloſſermeiſter Erdmann, waren beim Eishacken in Wort-
wechſel und dann zu Thatlichkeiten gerathen. Erdmann ließ ſich Tags
darauf vom Arzt unterſuchen und es fand ſich an der Weiche über
ſeiner linken Hüfte eine Anſchwellung, die auf eine nicht gefahrloſe
Verletzung ſchließen ließ. Nach der Anklage ſoll ihm Scheffelmann
dieſe Verletzung durch Schlagen mit einer Hacke beigebracht haben.

Scheffelmann ſchildert den Streit mit Erdmann und verſichert,
daß er ſich gegen deſſen thätliche Angriffe nur abwehrend verhalten
habe. Die von ihm benannten 4 Entlaſtungszeugen beſtatigen auch in
der That, daß Erdmann in großer Wuth zuerſt mit einer Hacke auf
Scheffelmann losgeſchlagen und daß dieſer nur zum Schutze eine Eis
picke vorgehalten daß als Beide ſich dann gefaßt, Erdmann wieder
der Angreifer geweſen. Erdmanns Behauptung, daß Scheffelmann ihm
mit der Hacke einen Schlag in die Seite verſetzt, wird von keinem
Zeugen beſtätigt.

Das Gericht erachtet den Angeklagten Scheffelmann der ſchweren
körperlichen Verletzung eines Menſchen nicht ſchuldig.



Bekanntmachungen. Köln-Münſter-Hagel-Verſicherungs-Verein.
Nothwendige Subhaſtation.
Königliches Kreisgericht

zu Merſeburg.
Die dem Friedrich Auguſt Ritter

zu Rodden zugehörigen Grundſtücke, als:
1) das Gut Nr. 18 Rodden, beſtehend

aus:
A. Einem Wohnhauſe nebſt Hof,
Scheune, Stallung und Garten, wo-
zu pertinentialiter gehören

B. Eine Hufe Landes in Roddener
Marke nebſt den Zubehoörungen in
Auscken, Bocken und Gööhren;

C. Eine halbe Hufe Landes daſelbſt,
nebſt zwei Zubehörungen in Auscken
und Bocken;

2) die in Roddener Flur belegenen
Nr. 2 des Hypothekenbuchs eingetrage-
nen walzenden Grundſtücke, als:
A. Eine dreiartige halbe Hufe Feldes,

Nr. 211 im kleinen Felde,
Nr. 267 im langen Felde,
Nr. 284 im langen Felde,

Zubehörungen

B. Ein Stückchen Feldes Nr. 229, reſp.
die an Stelle der Feldgrundſtücke ge-
tretenen Plane, naämlich:
a) ein geldplan in Bocken Nr. 63),
12 Morgen 58 Ruthen haltend

b) ein Wirthſchaftsplan Nr. 38),
9 Morgen 155 Ruthen haltend;

e) ein Feldplan im Langenfelde
(Nr. 55), 11 Morgen 20 Ruthen
haltend

d) ein Feldplan im Hauschenfelde
(Nr. 23), 20 Morgen 124 Ru-
then haltend;

3) die in Kötzſchlitzer Flur belegene
sub Nr. 3 des Hypothekenbuchs einge
tragene Wieſe, beſtehend in:
Nr. 36a in den Wieſen Acker
17 DRuthen,

36 b daſelbſt Acker 16 [DRu-
then,

abgeſchatzt zufolge der nebſt Hypotheken-
ſcheine und Bedingungen in unſerer Re
giſtratur einzuſehenden Taxen auf 6369

22 M 8 ſollen
am 11. Juli 1850 Vormittags 11 Uhr

in der Gemeindeſchenke zu Rodden noth-
wendig ſubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 26. Novbr. 1849.

Verkauf.
Ein faſt neuer Schuppen von 48 Fuß

Länge und 20 Fuß TDiefe, gut als Koh-
lenſteinſchuppen 2e. ſich eignend, iſt
zum ſofortigen Abbruch zu verkaufen auf
der Ziegelei am Weinberge bei Halle.

Der am 7. April vorigen Jahres für die preußiſche Monarchie conceſſionirte,
auf Gegenſeitigkeit gegründete Verein verſichert zu feſten Prämien (ohne Nachzahlung)
alle Feld und Gartenprodukte, ſo wie die Fenſter in Gewächshäuſern gegen jeden
auch den geringſten Hagelſchaden.

Die feſten Prämien ohne irgend eine Nachſchußverbindlichkeit, die Mitverſiche
rung des Strohwerths, die Loyalität des Taxationsverfahrens, die Entſchaädigung für
jeden Hagelſchaden, wie gering er auch ſei, ſind Vorzüge vor ahnlichen Anſtalten,
welche dem Verein gleich im erſten Jahre ſeines Beſtehens eine ſo große Anzahl von
Mitgliedern zuführten. Die Reſultate des erſten Jahresabſchluſſes bei voller Auszah
lung aller Entſchädigungen haben dies Vertrauen vollſtändig gerechtfertigt.

Verſicherungs- Antrage nimmt entgegen

Gerbſtaädt, den 16. April 1850.
der Agent Bernh. Ulrich.

Köln-Münſter-Vieh-Verſicherungs- Verein.
Der für die preußiſche Monarchie conceſſionirte, auf Gegenſeitigkeit gegründete

Verein verſichert gegen feſte Prämien ohne Nachzahlung Pferde, Rindvieh,
Schaafe, Schweine und Ziegen gegen alle Unfälle, Krankheiten und
Seuchen (Rinderpeſt ausgenommen).

Verſicherungs- Anträge nimmt entgegen

Gerbſtädt, den 16. April 1850.
der Agent Bernh. Ulrich.

Jch erlaube mir hiermit ergebenſt an
zuzeigen, daß ich von jetzt ab fur jeden
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend
ein Boten und Perſonenfuhrwerk zwiſchen
hier und Halle eingerichtet habe, und
bitte um guüütige Auftrage, indem ich punkt-
liche Beſorgung derſelben zuſichere. Das
Fahrgeld à Perſon beträgt 6 fur die
Tour.

Louis Böttger in Wettin.

Auction.
Montag den 22. April d. J. früh

9 Uhr ſollen ſammtliche Jnventarien der
Gärtner'ſchen Muhlbeſitzung zu Krit-
ſchiene Mark bei Gottenz, beſtehend in:
1 Pferde, 4 Stück Kühen, 1 neuen eiſer-
nen Achswagenjund 1 Wurfmaſchine, über
haupt gegen 200 Gegenſtande, öffentlich
an den Meiſtbietenden gegen gleich baare
Bezahlung in preuß. Courant verkauft
werden.

Schaaf- Verkauf.
18 Mutterſchaafe nebſt Lammern ver-

kauft Knorre in Priesdorf bei
Stumsdorf.

Ein ehrliches und ordentliches Mädchen,
das die Küche verſteht, wird zu Pfingſten
oder Johanni geſucht. Näheres gr. Ulrichs-
ſtraße Nr. 37 parterre.

Ein Ajähriger Wallach, Hermelin Jſa-
belle, zum Reitpferd ſich eignend, iſt zu
verkaufen. Näheres beim Thierarzt We-
ſche, gr. Schlamm Nr. 957.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Ein Burſche kann in die Lehre treten
Wilhelm Dietz, Seilermeiſter,

große Ulrichsſtraße Nr. 25.
bei

Ein Madchen, womoglich nicht ganz
unerfahren in der Küche, findet zum 1.
Mai einen Dienſt gr. Steinſtraße Nr. 159,
2 Treppen hoch.

Saure Gurken von vorzüglicher
Qualität verkaufe ich bei Entnahme in

Oxhoften, um damit zu raumen, zu
ſehr billigen Preiſen.

Albert Bertram
in Alsleben a/S.

Roſen-Auetion.
Donnerstag den 18. d. M. Nachmitt.

11 Uhr verſteigere ich gr. Ulrichsſtraße
Nr. 20 im Auftrage des Herrn O. van
Daerle aus Düſſeldorf aus deſſen
im Jn- und Auslande ruühmlichſt bekann-
ten großen Sammlung 700 Stück No-
ſenpflanzen (nach erhaltener Nachricht
zu jedem Preiſe). Brandt.

Für das laufende Jahr übernehmen wir
wieder Verſicherungen gegen Hagelſchaden
fur die neue Berliner Hagel-Aſſecuranz
Geſellſchaft gegen feſte Prämien ohne Nach
zahlungen, und ſind die dazu nöthigen
Papiere bei uns zu haben.

Halle, den 10. April 1850.
A. W. Barnitſon Sohn,

Agenten der neuen HagelAſſecuranz Geſell
ſchaft in Berlin.
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